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Hochwasserschutz S. 2
Was wäre bei einem Hochwasser
in Chemnitz zu tun? 
Wie kann man sich schützen?

Stadtrat S. 4
Auf seiner Sitzung am 21. Juli 
hat der Chemnitzer Stadtrat 
Beschlüsse gefasst.
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»Anna und Corona« S. 8
Eine Erzieherin aus Chemnitz
hat ein Kinderbuch über die
Pandemie-Zeit verfasst.

Oberschüler:innen S. 5
50 Chemnitzer Oberschüler:innen
bekommen für ihre besonderen
Leistungen Post.

Sommerferien S. 7 
In diesem Sommer können viele
Einrichtungen in Chemnitz wieder
ein Ferienprogramm anbieten.

Der Mitteldeutsche Rund-
funk strahlt damit bis zum
Kulturhauptstadtjahr 2025
europaweit Sendungen
über Chemnitz aus.

Oberbürgermeister Sven Schulze hat
am 16. Juli gemeinsam mit dem
amtierenden Geschäftsführer der
Kulturhauptstadt Europas Chemnitz
2025 GmbH, Dr. Christoph Dittrich,
und der Intendantin des Mitteldeut-
schen Rundfunks, Prof. Dr. Karola
Wille, eine Kooperationsvereinba-
rung unterzeichnet.
Vereinbart wurde eine Partnerschaft,
die bis in das Jahr 2025 hinein-
reicht. Ziel ist es, die kulturelle Viel-
falt und kulturelle Zusammen-
gehörigkeit zu zeigen, das kulturelle
Erbe zu bewahren und ein breites
kulturelles Bewusstsein zu schaffen.
Darüber hinaus stellt die Koopera-
tion eine umfassende Berichterstat-
tung für die Veranstaltungen im Jahr
2025 sicher, die eine Anforderung
der europäischen Jury im Bewer-
bungsprozess zur Kulturhauptstadt
Europas war.
Oberbürgermeister Sven Schulze
freut sich: »Mit dem Mitteldeut-
schen Rundfunk haben wir einen
starken Partner an unserer Seite, der
nicht nur in Chemnitz, sondern
überregional in Hörfunk, Fernsehen
und online über die Kulturhaupt-
stadt berichten wird. Gemeinsam
können wir nun in eine frühzeitige
Planung und Vorbereitung für 2025

gehen. Ich freue mich auf vielfältige
Formate, die bereits vor 2025 ver-
schiedene Projekte begleiten und
den Funken für die Kulturhauptstadt
Europas bei den Zuschauerinnen
und Zuschauern überspringen las-
sen. Ich wünsche mir, dass sich alle
– Chemnitzerinnen und Chemnitzer
sowie Gäste – mitgenommen fühlen,
dass sie unsere Kulturhauptstadt
Europas fesselt und im Herzen be-

rührt. Vielen Dank an Frau Prof. Dr.
Wille und die Verantwortlichen des
Mitteldeutschen Rundfunks, die mit
ihrer Unterschrift nicht nur einen
Kooperationsvertrag eingehen, son-
dern ein Bekenntnis zum Standort
Chemnitz und der starken Region
abgeben.«
MDR-Intendantin Karola Wille er-
klärte: »Kunst und Kultur stiften
Identität und sind eine wichtige

Stütze für den gesellschaftlichen
Zusammenhalt. Das wollen wir ge-
meinsam erleben und erfahrbar ma-
chen und uns dazu noch stärker mit
der Kultur- und Kreativszene vernet-
zen. Zusammen mit der Stadt
Chemnitz werden wir diese Region
mit ihrem großen kulturellen Reich-
tum bundes- und europaweit im
MDR, in der ARD und auf Arte noch
sichtbarer machen.«

Der MDR ist eine öffentlich-rechtli-
che Rundfunkanstalt der Länder
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thü-
ringen und Mitglied der ARD. Ein
besonderes Anliegen des MDR ist
es, die Wahrnehmung der kulturel-
len Vielfalt in Mitteldeutschland
einer breiten Bevölkerungsschicht
nahe zu bringen und hierbei einen
Beitrag zur Förderung der kulturel-
len Landschaft zu leisten. 

MDR und Stadt Chemnitz sind Medienpartner

Der amtierende Geschäftsführer der Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025 GmbH, Dr. Christoph Dittrich, Oberbürgermeister Sven Schulze und die
Intendantin des Mitteldeutschen Rundfunks, Prof. Dr. Karola Wille, unterzeichneten am 16. Juli den Kooperationsvertrag zur Kulturhauptstadt in der
Galerie »Karl liebt Käthe« im Tietz. Foto: Kristin Schmidt

Zusätzliche Freizeitange-
bote in den Sommerferien

Gemeinsam mit dem Stadtsport-
bund und Chemnitzer Sportverei-
nen setzt die Stadt Chemnitz das
Aktionsprogramm des Bundes
»Aufholen nach Corona für Kinder
und Jugendliche für die Jahre
2021 und 2022« um. Dafür stehen
80.000 Euro des Bundes zur Verfü-
gung.
In einem ersten Schritt werden zu-
sätzliche Sportangebote in den
Sommerferien angeboten. Zum Bei-

spiel wird es drei Schwimmlern-
kurse des Sportamtes im Stadtbad
geben, die über die Sommerferien
verteilt sind. Die ChemCats bieten
Basketball-Sportwochen an und die
Niners laden zu einem Abenteuer-
Freizeit-Camp sowie zu einem
Spiel-Spaß-Camp ein. Weiterhin
wird es Schnupperkurse für Rugby,
Cricket und Frisbee der USG Chem-
nitz geben.
Eine Übersicht der einzelnen Ange-
bote werden auf den Internetseiten
der Stadt Chemnitz (www.chem-
nitz.de) und des Stadtsportbundes
(www.sportbund-chemnitz.de) an-
geboten. Neben den zahlreichen
sportlichen Aktionen bietet die

Stadt Chemnitz aus dem Bereich
Erlebnispädagogik des Museums
für Naturkunde drei Angebote. Die
Teilnahme-Gebühren für Kinder
und Jugendliche werden ebenfalls
aus dem Aktionsprogramm des
Bundes finanziert.

»Fenster in die Erdgeschichte«

In den Sommerferien bietet das
Museum für Naturkunde vom 
26. Juli bis zum 3. September am
»Fenster in die Erdgeschichte«
vielfältige Programme für junge For-
scherinnen und Forscher an:
 Montags: Der Wald im Wandel der

Zeiten

Wie sah der Wald vor 291 Millio-
nen Jahren aus und wie hat er
sich bis heute verändert? Gemein-
sam werden Ideen für zukünftige
Wälder entwickelt.

 Mittwochs: Grabungsdetektive im
Einsatz
Als Grabungsdetektive haben Teil-
nehmer:innen die Aufgabe, ein
steiniges Quiz zu lösen und er-
kunden dabei eigenständig das
Grabungsgelände. 

 Freitags: Vulkane – bewegte Erde
Was haben das Lieblingssofakis-
sen und Haare mit einem Vulkan-
ausbruch zu tun? Die Auflösung
gibt es im Museum für Natur-
kunde.

Der eigene Garten im Hochbeet

Gemeinsam mit dem Holzkombinat
e. V. entwickeln, bauen, gestalten
und bepflanzen Teilnehmer:innen
Hochbeete.

Freunde finden

Unter Anleitung der Spielzeugma-
cherin Therese Lakatos arbeiten
Teilnehmende mit Holz. Von der
Ideenfindung bis zum fertigen Pro-
dukt erproben sie ihre motorischen
Fähigkeiten und lassen ihrer Fanta-
sie freien Lauf. 

Anmeldung unter 0371 488-4555.

»Aufholen nach Corona«
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Betroffene haben im 
Notfall wenig Zeit, um 
effektiv reagieren zu 
können. Umso wichtiger
ist die Vorsorge.

Nach der aktuellen Flutkatastrophe vor
allem im Westen Deutschlands sind
viele Bürger:innen, die an Bach- oder
Flussnähe wohnen, verunsichert, ob
sie selbst ausreichend für den Notfall
vorbereitet wären. 
Die Stadt Chemnitz bietet unter
www.chemnitz.de/hochwasserschutz
einen Überblick mit den wichtigsten
Informationen zum Hochwasserschutz:

Eigenvorsorge 
treffen

Achten Sie auf aktuelle Meldungen
in den Medien. Jede:r, der von
Hochwasser betroffen sein kann, ist
im Rahmen seiner Möglichkeiten
und des Zumutbaren verpflichtet,
eigene Vorsorgemaßnahmen zum
Schutz vor Hochwasser und zur
Schadensminimierung zu treffen. 

Aktuelle Wasserstände 
abrufen

Bei Starkniederschlägen und lang
andauernden Regenfällen beobach-
ten Sie die Wasserstände in den 
Bächen in Ihrer Nähe und informie-
ren Sie sich über die Wasserstände
der Chemnitz, Würschnitz und Zwö-
nitz. Nutzen Sie die Informations-
quellen des Landeshochwasser-
zentrums Sachsen (LHWZ).
Zur Abfrage von aktuellen Wasser-
ständen und Prognosen stehen die
folgenden Möglichkeiten zur Verfü-
gung:

 Internet:
www.hochwasserzentrum.sachsen.de
www.lfulg.sachsen.de

 Telefonisch:
Pegelansagedienst des Freistaates
Sachsen unter 0351 8928260
oder 0351 4517260
Sprachausgabe der Hochwasser-
warnungen unter 0351 8928 261
oder 0351 4517 261

 Videotext: MDR ab Seite 530

Informationen 
über die Warn-App NINA

Die Stadt Chemnitz nutzt die Not-
fall-Informations-und-Nachrichten-
App des Bundes – kurz NINA. Damit
können Nutzer:innen wichtige Warn-
meldungen des Bevölkerungsschut-

zes für Gefahrenlagen wie zum Bei-
spiel der Warnung vor Hochwasser
an den Chemnitzer Flüssen 
1. Ordnung erhalten.
Bei besonderer Gefahr Notruf wäh-
len: Sorgen Sie rechtzeitig dafür,
dass kranke und pflegebedürftige
Personen möglichst bei Verwandten
oder Freunden untergebracht sind.

Stadtverwaltung / 
Bürgertelefon anrufen

In Notfällen und bei besonderen Ge-
fahren wird ein Bürgertelefon ge-
schaltet. Achten Sie dazu auf Ver-
öffentlichungen in den Medien. Die
Mitarbeiter erteilen Auskünfte zur
Gefahrenlage, Sandsackfüllplätzen,
Freiwilligenhilfe, Notunterkünften
oder leiten Ihren Anruf an sachkun-
dige Stellen weiter. Die Nummer er-
fahren Sie im Hochwasserfall auf
der Webseite der Stadt Chemnitz
unter www.chemnitz.de.
Auch vor Eintreten eines Notfalls
können Sie sich bei der Stadtverwal-
tung von montags bis freitags zwi-

schen 8 und 18 Uhr informieren
unter der Behördenrufnummer 115
oder der zentralen Rufnummer der
Stadtverwaltung 0371 488-0.

Hochwassergefahrenkarten 
einsehen

Gefahrenkarten visualisieren von
Hochwasser ausgehende Gefahren
für Menschen und Sachwerte. In
Chemnitz liegen Gefahrenkarten für
die Würschnitz, Zwönitz, Chemnitz,
Kappelbach und Pleißenbach vor.
Die Gefahrenkarten sind unter
www.chemnitz.de/hochwasserschutz
aufgelistet.

Hochwasserwarnung 
mit Sirenen

Bei akuten Hochwassergefahren
wird in den Stadtteilen Altchemnitz,
Harthau, Klaffenbach, Erfenschlag
und Einsiedel mit Sirenen und sonst
über Lautsprecher gewarnt. Achten
Sie auf Signaltöne und Durchsagen.

Kinder 
warnen

Warnen Sie Kinder vor den Gefahren
bei Hochwasser und untersagen Sie
ihnen den Aufenthalt im unmittel-
baren Uferbereich sowie in über-
schwemmten Gebieten.

Schäden an Gewässern 
melden

Hinweise auf Schäden an Gewäs-
sern, wasserwirtschaftlichen Anla-
gen und Bauwerken sowie Müll-

ansammlungen und -ablagerungen
an den Ufern der Gewässer nimmt
das Umweltamt entgegen: 0371
488 3601 und -3620 oder per Mail:
umweltamt.wasser@stadt-chemnitz.de

Persönliche Grundausrüstung
zulegen

Sorgen Sie rechtzeitig für eine ei-
gene Grundausrüstung. Folgende
Gegenstände benötigen Sie bei
Hochwasser und anderen Gefahren:

 Notproviant und Trinkwasser
 netzunabhängiges Rundfunkgerät
 Beleuchtung: Kerzen, Taschen-

lampe, Petroleumlampe, Lampen-
aufsatz für Campinggasflasche,
Streichhölzer

 Stromunabhängige Kochstelle:
Spirituskocher, Campingkocher,
Benzinkocher, Trockenspiritus-
kocher mit Brennstoff

 Heizung: Campinggasflasche mit
Heizungsaufsatz

 Wärmflaschen, Wolldecken, Haus-
apotheke

 Utensilien der persönlichen Hy-
giene: Wenn kein Abwasserabfluss
möglich ist, dann Waschschüssel
sowie Toiletteneimer mit Deckel
oder Campingtoilette verwenden

 Gummistiefel, Wathosen

Keller und tiefliegende Räume
kontrollieren / leeren

Kontrollieren Sie Ihre Kellerräume
und treffen Sie Vorsorgemaßnah-
men. Dichten Sie Kellerfenster und
-türen durch Sandsäcke ab.
Im Keller sind fürsorglich nur Ge-

genstände aufzustellen und zu la-
gern, die eine Überschwemmung
überstehen können oder schnell und
gefahrlos entfernt werden können.
Sofern in tiefliegenden Räumen
Wassereinläufe vorhanden sind, sind
diese zu verschließen bzw. die
Rückstauklappen auf Funktions-
tüchtigkeit zu überprüfen.
Räumen Sie früh genug Keller, 
Garagen und tiefliegende Räume
und lagern Sie das Inventar an
einem hochwassersicheren Ort.

Weitere Maßnahmen 
zur Vermeidung von Schäden

Strom abschalten
Sorgen Sie dafür, dass der Strom in
überfluteten Räumen abgeschaltet
ist. Sorgen Sie für Notbeleuchtung. 

Heizungsanlagen ausschalten
Schalten Sie Brenner, Thermen usw.
rechtzeitig ab, damit diese im abge-
kühlten Zustand ausgebaut werden
können. Vergessen Sie bei Gashei-
zungen nicht, die Gasventile zu
schließen.

Öltanks sichern
Sichern Sie Öltanks und Anschluss-
leitungen durch eine fachgerechte
Befestigung (z. B. Verankerung)
gegen Auftrieb. Im Notfall sollten
die Tanks geflutet werden.

Umweltgefährdende Stoffe entfernen
Öl und andere wassergefährdende
Stoffe verschmutzen nicht nur das
Wasser und Ihre Räume, sondern
auch die Umgebung und Umwelt.
Sollten trotz aller Sicherungen um-
weltgefährdende Stoffe austreten,
verständigen Sie unverzüglich die
Feuerwehr. Lagern Sie Behälter mit
Altöl, Chemikalien, Farben, Lacken
usw. grundsätzlich nicht in hoch-
wassergefährdeten Räumen.

Fahrzeuge wegfahren
Fahren Sie Fahrzeuge aus hochwas-
sergefährdeten Garagen und Grund-
stücken, verlassen Sie auch hoch-
wassergefährdete Parkplätze.

Baustellen sichern
Baustellen in Uferbereichen und in
hochwassergefährdeten Gebieten
müssen beräumt und gesichert wer-
den. Mobile Verkaufseinrichtungen
u. ä. müssen weggefahren bzw. voll-
ständig beräumt und gegen Weg-
schwemmen gesichert werden.

Nach dem Hochwasser
Entfernen Sie Wasserreste und
Schlamm. Pumpen Sie überflutete
Räume erst leer, wenn das Hoch-
wasser abgeflossen und der Grund-
wasserspiegel ausreichend gesun-
ken ist, um Schäden am Bauwerk zu
vermeiden. Aber: Pumpen Sie kein
mit Öl und Giftstoffen verunreinigtes
Wasser aus!
Lassen Sie beschädigte Bausubs-
tanz fachlich und vor allem hinsicht-
lich der Standsicherheit überprüfen.
Trocknen Sie betroffene Gebäude-
teile schnellstmöglich, um Schäden,
Schimmelpilz oder anderem Schäd-
lingsbefall entgegenzuwirken. 

Alle Informationen:
www.chemnitz.de/hochwasserschutz

Hochwasserschutz in Chemnitz: Was ist zu beachten?

Arbeiter bringen Sirenen auf Chemnitzer Dächern an, die auch bei Hochwasser zur Warnung der Bevölkerung
eingesetzt werden.                     Foto: Andreas Truxa (Archiv)
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Mit dem Startschuss von Oberbür-
germeister Sven Schulze liefen die
Teilnehmer:innen vom Chemnitzer
Firmenlauf am Dienstag an der
Küchwaldwiese los. 
Die Stadt Chemnitz ging mit einem

eigenen Team ins Rennen: circa
250 Mitarbeiter:innen starteten
zum 5 Kilometer-Lauf. 
Nachdem der Firmenlauf der WiC
im vergangenen Jahr ausfallen
musste, gab es in diesem Jahr be-

reits ein 21-tägiges Warm-Up – die
virtuelle Challenge. Seit dem 
29. Juni konnten Teilnehmer:innen
im Vorfeld mit einer App ihre Bewe-
gungen aufzeichnen und so ge-
meinsam als Team Ziele verfolgen.

Um große Ansammlungen zu ver-
meiden, liefen die Sportler:innen in
mehreren Startwellen und Abstand
zueinander los. 

Foto: Florian Manhardt

Startschuss zum Chemnitzer Firmenlauf

Kreiswahlvorschläge
zur Bundestagswahl

Mit dem Ende der Einreichungs-
frist für Kreiswahlvorschläge zur
Bundestagswahl liegen für die
Wahl am 26. September 2021
folgende Kreiswahlvorschläge
beim Kreiswahlleiter des Wahl-
kreises 162 Chemnitz vor. In der
Reihenfolge der Einreichung:

 Alternative für Deutschland (AfD)
 DIE LINKE (DIE LINKE)
 Freie Demokratische Partei (FDP)
 Sozialdemokratische Partei

Deutschlands (SPD)
 Ökologisch-Demokratische

Partei (ÖDP)
 Christlich Demokratische

Union Deutschlands (CDU)
 Röhder (Wahlvorschlag von

Wahlberechtigten nach Maß-
gabe des § 20 Bundeswahlge-
setz)

 V-Partei³ – Partei für Verände-
rung, Vegetarier und Veganer
(V-Partei³)

 Daniel Richter (Wahlvorschlag
von Wahlberechtigten nach
Maßgabe des § 20 Bundes-
wahlgesetz)

 Internationalistisches Bündnis
(Wahlvorschlag von Wahlbe-
rechtigten nach Maßgabe des
§ 20 Bundeswahlgesetz)

 Partei für Arbeit, Rechtsstaat,
Tierschutz, Elitenförderung
und basisdemokratische Initia-
tive (Die PARTEI)

 Basisdemokratische Partei
Deutschland (dieBasis)

 BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN
(GRÜNE)

Der Kreiswahlausschuss ent-
scheidet in öffentlicher Sitzung
am 30. Juli 2021 um 10 Uhr
über die Zulassung oder Zurück-
weisung dieser Kreiswahl-
vorschläge. 

Bau: Zeppelin- & 
Liliencronstraße 

Vom 26. Juli bis Ende Oktober
2021 werden im Bereich Zeppe-
linstraße/Liliencronstraße zwi-
schen Nansen- und Popowstraße
umfangreiche Bauarbeiten zur
Erneurung der Abwasserkanali-
sation einschließlich der An-
schlusskanäle zu den Grund-
stücken sowie die Erneuerung
der Straßenabläufe im Auftrag
des Entsorgungsbetriebes und
des Tiefbauamtes der Stadt
Chemnitz durchgeführt.
Für die Durchführung der not-
wendigen Bauleitungen wird die
Zeppelinstraße zwischen Nan-
sen- und Popowstraße für den
Fahrzeugverkehr abschnittsweise
voll gesperrt. 
Die Zufahrt zu den Grundstü-
cken ist nur bedingt in Abhän-
gigkeit der Verkehrsführung und
nach Abstimmung mit der Aus-
führungsfirma möglich. Die fuß-
läufige Erreichbarkeit der
Grundstücke wird gewährleistet. 
Das Tiefbaumt und der Entsor-
gungsbetrieb der Stadt Chemnitz
investieren zusammen rund
400.000 Euro. 

Die ersten Veranstaltun-
gen finden bereits in den
nächsten Wochen statt.

Mit verschiedenen Maßnahmen will
die Stadt Chemnitz die Belebung
der Innenstadt vorantreiben. Erste
kleinere Projekte, die die Aufent-
haltsqualität sowie die Verweildauer
in innenstädtischen Geschäftslagen
erhöhen, sollen in den nächsten 
Wochen umgesetzt werden. Mit
einem Innenstadtfond werden in
diesem und im kommenden Jahr
kurz- und langfristige Maßnahmen
umgesetzt. Außerdem kümmert sich
im Rathaus die neue Stabsstelle
»Wirtschaft und Digitalisierung«
unter anderem um die Belange in
der Chemnitzer Innenstadt.
»Die Menschen haben sich aufgrund
geschlossener Geschäfte noch mehr
an das Online-Einkaufen gewöhnt.
Dieses Problem haben wir in Chem-
nitz nicht exklusiv. Aber schon vor
der Corona-Pandemie hatten wir, im
Gegensatz zu anderen Städten, we-
niger Menschen in der Innenstadt
als nötig. Deshalb müssen wir das
Stadtzentrum gemeinsam mit vielen
Partnern stärken«, so Oberbürger-
meister Sven Schulze.
In den kommenden Wochen sind
beispielsweise die Installation und
die Umsetzung von weiteren Stadt-
möbeln in Kombination mit Begrü-
nungselementen vorgesehen. Dazu
werden aktuell Partner zur Umset-
zung gesucht, die Standorte bespro-
chen und die Bewirtschaftung ge-
klärt. Im Herbst sollen die ersten Er-
gebnisse präsentiert werden. Ebenso

soll die Weiterentwicklung bestehen-
der sowie neuer Veranstaltungsfor-
mate mehr Menschen in die Innen-
stadt locken. Zudem soll ein zentra-
ler Fotopunkt mit der Aufschrift 
»I love C« als Anziehung dienen.
Der Fond zur Belebung der Innen-
stadt enthält pro Jahr 80.000 Euro,
um beschriebene Projekte zu unter-
stützen. Wer sich mit Ideen oder fi-
nanziellem Engagement an dem
Innenstadtfond beteiligen möchte,
kann sich bei der Stabsstelle im
Rathaus melden.
Darüber hinaus sind weitere Gesprä-
che mit Mietern und Eigentümern
zur möglichen Nutzung leerstehen-
der Ladenflächen geplant.
Die Mitarbeiter:innen der Stabs-
stelle »Wirtschaft und Digitalisie-

rung« haben zunächst eine Be-
standsanalyse durchgeführt und be-
ginnen nun mit der Entwicklung
eines Strategiepapiers, das für die
Jahre 2022 bis 2025 mit Beteili-
gung verschiedener Akteure entwor-
fen werden soll.
Wichtige Fragen dafür sind: Welche
Bedeutung hat die Innenstadt für
uns in den kommenden Jahren und
welche Handlungsfelder leiten sich
dadurch ab? Wie gelingt uns die
Umsetzung einer erlebnisbasierten
Innenstadt? Und wie ergeben sich
Synergien zur Kulturhauptstadt
2025?
Eine erste Aktion wurde mit der
GGG und dem Firmenlauf Chemnitz
bereits ins Leben gerufen. Ein sym-
bolischer Beitrag von einem Euro

pro teilnehmender Läuferin oder
teilnehmendem Läufer wandert in
einen Geldpool, aus dem Maßnah-
men zur Belebung der Innenstadt
umgesetzt werden sollen.
Der Stadtrat hat in seiner März-Sit-
zung die Stadt Chemnitz beauftragt,
Sofortmaßnahmen zur Stabilisie-
rung der Chemnitzer Innenstadt zu
erarbeiten. Dazu befindet sich die
Stadt mit städtischen Akteuren – 
z. B. der Chemnitzer Wirtschaftsför-
derungs- und Entwicklungsgesell-
schaft mbH (CWE) und den Stand-
ortkoordinatoren RathausPassagen
und Rosenhof – in Gesprächen mit
dem Ziel, die Innenstadt zu bele-
ben, die Aufenthaltsqualität zu ver-
bessern und auf drohenden
Leerstand frühzeitig zu reagieren.

Weitere Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt

Foto: Dirk Hanus
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Petition zur Benennung der Er-
schließungsstraße in Ebersdorf in
»An der alten Gärtnerei«
Vorlage: P-001/2021
Einreicher: Herr X aus Chemnitz

Geschäftsordnung für den Stadtrat
der Stadt Chemnitz
Vorlage: B-149/2021   
Einreicher: Oberbürgermeister

Wahl einer/eines Friedensrichterin/
Friedensrichters für den Schieds-
stellenbezirk III der Stadt Chemnitz
Vorlage: B-070/2021   
Einreicher: Dezernat3/Amt 30

Abfallwirtschaftskonzept (AWK) der
Stadt Chemnitz für den Zeitraum
2021 bis 2025
Vorlage: B-148/2021   
Einreicher: Dezernat 3/Amt 36

3. Satzung zur Änderung der
Satzung der Stadt Chemnitz zur
Schülerbeförderung

Vorlage: B-081/2021   
Einreicher: Dezernat 5/Amt 40

Vertragliche Vereinbarung mit dem
ZVMS im Rahmen der Umsetzung
des Bildungstickets
Vorlage: B-169/2021   
Einreicher: Dezernat 5/Amt 40

Außerkraftsetzung der »Entgeltord-
nung der Stadt Chemnitz für das
Wohnheim im Sportforum, Reichen-
hainer Straße 154« und damit Auf-
hebung des Beschlusses B-390/
2003
Vorlage: B-138/2021   
Einreicher: Dezernat 5/Amt 52

Integriertes Handlungskonzept
(IHK) Altchemnitz – Fortschreibung
2021
Vorlage: B-155/2021   
Einreicher: Dezernat 6/Amt 61

Stadtumbaukonzept der Stadt
Chemnitz – Aktualisierung 2021

Vorlage: B-158/2021   
Einreicher: Dezernat 6/Amt 61

Verlängerung des Durchführungs-
zeitraumes für die Durchführung der
Sanierungsmaßnahmen im Gel-
tungsbereich der Satzung über die
förmliche Festlegung des Sanie-
rungsgebietes »Chemnitz-Sonnen-
berg«
Vorlage: B-145/2021   
Einreicher: Dezernat 6/Amt 61

Corona-Pandemie-bedingter Verein-
samung von Seniorinnen und Senio-
ren in der Stadt Chemnitz ent-
gegenwirken
Vorlage: BA-033/2021   
Einreicher: Fraktionsgemeinschaft DIE
LINKE/Die PARTEI

Pandemiebedingte Ausnahmen in
Förderrichtlinien
Vorlage: BA-037/2021   
Einreicher: SPD-Fraktion; Fraktionsge-
meinschaft DIE LINKE/Die PARTEI

Gebührenbefreiung für Volksfeste,
Straßen- und Parkfeste, Zirkusgast-
spiele, Varietés, Hochseilschauen
u.Ä. (vgl. Sondernutzungssatzung
Anlage 1 Nr. 20) von Gebühren/Ent-
gelten nach der Grünanlagengebüh-
rensatzung, der Sondernutzungs-
satzung und der Entgeltordnung der
Stadt Chemnitz für die Nutzung von
Marktflächen, des Festplatzes und
der markttechnischen Anlagen
Vorlage: BA-041/2021
Einreicher: CDU-Ratsfraktion, SPD-
Fraktion

Alle Beschlüsse und Beschluss-
vorlagen sind im Chemnitzer Ratsinfor-
mationssystem unter 

www.chemnitz.de/stadtrat 

zu finden.

Beschlüsse des Stadtrates

Marktkalender der
Stadt Chemnitz 2022

1. Wochenmärkte:

Markt/Neumarkt:
 4. Januar bis 26. März:

dienstags bis freitags von 9 bis
16 Uhr, samstags von 9 bis
13 Uhr

 29. März bis 24. Mai:
dienstags bis freitags von 9 bis
17 Uhr, samstags von 9 bis
13 Uhr

 31. Mai bis 5. November:
dienstags bis freitags von 9 bis
17 Uhr, samstags von 9 bis
13 Uhr

 9. und 16. April von 9 bis
15 Uhr (Frühlingsmarkt)

 10. September von 9 bis 15
Uhr (Herbst- & Erntewoche)

Rosenhof:
25. bis 28. Mai, Mittwoch und
Freitag von 9 bis 17 Uhr, Sams-
tag von 9 bis 13 Uhr (Verlage-
rung Hutfestival)

Am Wall:
 8. November bis 23. Dezember

(außer 16. November), diens-
tags bis freitags von 9 bis 16
Uhr sowie 12. und 19. Novem-
ber, 9 bis 13 Uhr

 30. und 31. Dezember:
Freitag, 9 bis 15 Uhr;
Samstag, 9 bis 12 Uhr

Ernst-Enge-Straße:
 3. Januar bis 30. Dezember,

montags bis freitags, 9 bis 17
Uhr, samstags 8 bis 12 Uhr

 24. und 31. Dezember, jeweils
8 bis 12 Uhr

2. Spezialmärkte:
 Pflanz- und Blumenmarkt:

Markt, 1. Mai, 8 bis 14 Uhr
 Markt zum Verkauf von Grab-

schmuck: 22. Oktober  bis
20. November, 9 bis 17 Uhr;
Fußweg Reichenhainer Straße
beidseitig, Höhe Friedhof und
Kleingartenverein »Schreber-
hain« e. V

 Chemnitzer Weihnachtsmarkt:
Markt, Neumarkt, Rosenhof,
Jakobikirchplatz, Innere Klos-
terstraße, 25. November bis
23. Dezember: 25. November,
16 bis 21 Uhr; 26. November
bis 22. Dezember, jeweils
montags bis donnerstags von
10 bis 20 Uhr und freitags bis
sonntags von 10 bis 21 Uhr;
23. Dezember, 10 bis 20 Uhr

3. Jahrmärkte:
 Frühlingsmarkt: Neumarkt,

7. bis 16. April (außer 10. und
15. April), montags bis freitags
von 9 bis 17 Uhr, samstags von
9 bis 15 Uhr

 Trödelmärkte: Markt, 24. Juli
und 25. September, 9 bis 16
Uhr

 Herbst- und Erntewoche: Neu-
markt, 6. bis 10. September,
9 bis 17 Uhr, Samstag 9 bis
15 Uhr

 Jahrmärkte: 7. Februar und
7. November, 9 bis 16 Uhr;
7. März, 4. April, 2. Mai,
13. Juni, 4. Juli, 1. August,
5. September, 10. Oktober,
jeweils 9 bis 17 Uhr

Das hat der Stadtrat beschlossen:
In seiner Sitzung am 21. Juli hat der
Chemnitzer Stadtrat folgendes be-
schlossen:

Abfallwirtschaftskonzept der
Stadt Chemnitz 2021 bis 2025 

Der Chemnitzer Stadtrat hat in sei-
ner Sitzung das Abfallwirtschafts-
konzept (AWK) für die Jahre 2021
bis 2025 beschlossen.
Die Stadt Chemnitz ist als öffent-
lich-rechtlicher Entsorgungsträger
gesetzlich verpflichtet, ein kommu-
nales Abfallwirtschaftskonzept über
die Vermeidung, Verwertung, insbe-
sondere zur Vorbereitung der Wie-
derverwendung und des Recyclings
sowie der Beseitigung der in ihrem
Zuständigkeitsbereich anfallenden
und nach Maßgabe des Kreislauf-
wirtschaftsgesetzes zu überlassen-
den Abfälle zu erstellen und es
spätestens alle fünf Jahre fortzu-
schreiben. Um zu gewährleisten,
dass die kommunale Abfallentsor-
gung kontinuierlich fortgeführt und
weiterentwickelt wird, wird das Ab-
fallwirtschaftskonzept nun für die

Jahre 2021 bis 2025 fortgeschrie-
ben.
Die Stadt Chemnitz ist Mitglied des
Abfallwirtschaftsverbandes Chem-
nitz (AWVC). Dem AWVC obliegt als
öffentlich-rechtlicher Entsorgungs-
träger nach dem Sächsischen
Kreislaufwirtschafts- und Boden-
schutzgesetz die Verwertung und
Beseitigung der ihm überlassenen
Abfällen.
Das Einsammeln und Befördern der
überlassenen Abfälle bis zu der
RABA/Umschlagstation des AWVC
ist Aufgabe der Verbandsmitglieder.
Die Stadt hat ihrem Eigenbetrieb,
dem Abfallentsorgungs- und Stadt-
reinigungsbetrieb der Stadt Chem-
nitz (ASR), die Durchführung der
öffentlichen Abfallentsorgung in der
Stadt übertragen. Umfang, Art und
Weise der Abfallentsorgung sowie
die entsprechenden Gebühren sind
in der Satzung der Stadt Chemnitz
über die Vermeidung, Verwertung
und Beseitigung von Abfällen (Ab-
fallsatzung) sowie in der Satzung
der Stadt Chemnitz über die Erhe-
bung von Gebühren für die Abfall-

entsorgung (Abfallgebührensat-
zung) geregelt. 

Aktualisierung des Stadt-
umbaukonzeptes beschlossen

Der Stadtrat hat eine Aktualisierung
des Stadtumbaukonzeptes der
Stadt Chemnitz beschlossen. Das
Konzept umfasst nun zusätzlich die
Fördergebiete »Stadtumbau Ost
Chemnitz«, »Altchemnitz« und
»Zwickauer Straße«.
Nachdem die Aufnahme der drei
Magistralen in das Stadtumbaukon-
zept im Jahr 2018 zunächst vom
Freistaat Sachsen abgelehnt wurde,
wurde die Fördergebietskonzeption
angepasst und aktualisiert. Damit
wurden die Grundlagen für eine er-
neute Beantragung mit den neuen
Handlungsräumen »Zwickauer
Straße« und »Altchemnitz« ge-
schaffen.
Die Umsetzung erfolgt vorbehaltlich
der Bereitstellung von Fördermit-
teln von Bund, Land und der EU
sowie vorbehaltlich der zur Verfü-
gung stehenden Haushaltsmitteln

der Stadt Chemnitz. Das Förderge-
biet »Stadtumbau Ost Chemnitz«
wurde mit Stadtratsbeschluss B-
047/2012 am 29. Februar 2012
festgelegt und durch den Freistaat
Sachsen zur Förderung in das (da-
malige) Bund-Länder-Förderpro-
gramm zum Stadtumbau
aufgenommen. Das Stadtumbau-
konzept für Chemnitz mit dem För-
dergebiet »Stadtumbau Ost Chem-
nitz«, seinen Handlungszielen und
Maßnahmekonzepten wurde zuletzt
im Jahr 2018 durch Beschluss B-
089/2018 fortgeschrieben und ist
seitdem Grundlage der Förderung.
Die Aufwertung von städtischen
Quartieren durch Städtebauförde-
rung verbessert seit inzwischen 
30 Jahren erheblich die Attraktivi-
tät der Stadt Chemnitz, macht sie
lebenswerter für Chemnitzer:innen
und interessant für Zuzug. 

Unter www.chemnitz.de/stadtrats-
sitzung gibt es die Möglichkeit, 
Sitzungen live mitzuverfolgen oder
die jeweils letzte Sitzung anzu-
schauen.

Jeden Freitag pünktlich im E-Mail-Postfach:
www.chemnitz.de/newsletter

Das Amtsblatt im Newsletter-Abo

Jeden Freitag pünktlich im E-Mail-Postfach:
www.chemnitz.de/newsletter

Jobs der Stadt Chemnitz im Newsletter-Abo

www.chemnitz.de 
facebook.com/stadt.chemnitz · twitter.com/stadt_chemnitz · instagram.com/stadt_chemnitz

... und noch mehr Chemnitz im Netz:
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Die Sächsische Justiz-
ministerin Katja Meier hat
am Montag ca. 308.000
Euro an das Zentrum 
für kriminologische 
Forschung Sachsen 
übergeben. 

In Kooperation mit der TU Chemnitz
wird das Zentrum, das ab August 2021
die Forschungsarbeit aufnimmt, zu
allen Teilbereichen der Kriminologie
und Kriminalpolitik forschen. Mit der
Einrichtung und Förderung des Vorha-
bens wird ein wichtiges rechtspoliti-
sches Vorhaben des sächsischen
Koalitionsvertrags 2019-2024 umge-
setzt.

Justizministerin Katja Meier sagte:
»Ich freue mich, dass wir mit dem
Zentrum für kriminologische For-
schung Sachsen die erste selbst-
ständige Forschungseinrichtung zur
Kriminologie in Ostdeutschland auf
den Weg bringen können. Der Um-
gang mit Kriminalität in Gesell-
schaft und Politik fußt viel zu häufig
auf individuellen Gefühlen. Eine ra-
tionale Kriminalpolitik muss sich
dagegen auf wissenschaftliche Er-
kenntnisse stützen. Die Stärkung
der kriminologischen Forschung
aber auch die Vermittlung der Er-
kenntnisse in die Breite der Gesell-
schaft ist deshalb das zentrale
Anliegen der Gründung des Zen-
trums.«
Prof. Dr. Frank Asbrock, Direktor des
Zentrums für kriminologische For-
schung Sachsen und Inhaber der
Professur für Sozialpsychologie an
der TU Chemnitz, erklärte: »Ich
freue mich über die neue Aufgabe,

das Zentrum für kriminologische
Forschung Sachsen aufbauen und
leiten zu dürfen. Die Einrichtung
dieses neuen Forschungsinstituts ist
ein großer Schritt für die kriminolo-
gische Forschungslandschaft in
Sachsen und den Wissenschafts-
standort Chemnitz. Die enge Koope-
ration mit der TU Chemnitz er-
möglicht es, mit interdisziplinären
Forschungsansätzen empirisch fun-
dierte praxisbezogene Handlungs-
empfehlungen zum Umgang mit
Kriminalität und straffällig geworde-
nen Menschen zu entwickeln und
mit einer breiten Öffentlichkeit über
die Entstehung, Aufrechterhaltung
und Bekämpfung von Kriminalität
zu diskutieren.«
Die unabhängige Forschungseinrich-
tung hat die Aufgabe, kriminologi-

sche Forschung durchzuführen und
zu fördern. Forschungsergebnisse
werden der Öffentlichkeit zur Verfü-
gung gestellt. Träger der Einrichtung
ist der im Januar 2021 in Chemnitz
gegründete, gleichnamige gemein-
nützige Verein. 
Ihren Sitz soll die Forschungsein-
richtung künftig am Chemnitzer
Brühl in unmittelbarer Nähe der
neuen Universitätsbibliothek der 
TU Chemnitz haben.
Die Mitarbeiter:innen der For-
schungseinrichtung sollen interdis-
ziplinär arbeiten und dabei
Methoden, Erfahrungen sowie Er-
kenntnisse aus den beteiligten
Fachrichtungen einbringen. 
Im Fokus stehen die Beschreibung,
Erklärung, Wirkung und Wahrneh-
mung von Kriminalität, Strafverfol-

gung und strafrechtlichen Sank-
tionen. Zur Erfüllung seiner Aufga-
ben soll das Forschungsinstitut mit
in- und ausländischen Forschungs-
einrichtungen, Universitäten und
Praxispartner:innen kooperieren.
Das Forschungsinstitut soll sich au-
ßerdem an der Vermittlung krimino-
logischer Erkenntnisse in der
akademischen Ausbildung und fach-
lichen Weiterbildung beteiligen. Ein
weiterer wichtiger Auftrag ist es, mit
allgemein verständlichen Formaten
die gewonnenen Erkenntnisse öf-
fentlich zu vermitteln sowie zu dis-
kutieren und damit zu einer
faktenbasierten öffentlichen Wahr-
nehmung von Kriminalität beizutra-
gen. 

www.tu-chemnitz.de

Zentrum für Kriminologische Forschung wird gefördert

Justizministerin Katja Meier übergab einen Zuwendungsbescheid in Höhe von ca. 308.000 Euro an Prof. Dr.
Frank Asbrock, Direktor des Zentrums für kriminologische Forschung. Foto: TU Chemnitz/Jacob Müller

Preise für
Chemnitzer Projekte

Die Stadt Chemnitz, die Chem-
nitzer Wirtschaftsförderungs-
und Entwicklungsgesellschaft
mbH (CWE), exclusiv events und
die Händlerinitiative »Chemnitz
City« erhalten für drei gemein-
same Projektideen den 
»So geht sächsisch.«-Preis
#JetztLokalHandeln und damit
jeweils 5000 Euro des Freistaa-
tes Sachsen.
Die Events sollen zur Stärkung
und Belebung der Chemnitzer
Innenstadt dienen und den an-
sässigen Händler:innen und Gas-
tronom:innen den Neustart er-
möglichen. Die Events locken
Besucher:innen in die Innen-
stadt und unterstützen so die
Chemnitzer Kunst- und Kultur-
szene.
Oberbürgermeister Sven Schulze
freut sich: »Mit den eingenom-
menen Preisgeldern werden wir
nach der Corona-Pandemie ver-
schiedene Veranstaltungsfor-
mate wiederaufnehmen und mit
einem hohen qualitativen Ansatz
umsetzen. Darüber hinaus wird
es weitere zusätzliche Aktionen
geben, über die sich die Besu-
cherinnen und Besucher der
Events freuen und gleicherma-
ßen überraschen lassen kön-
nen.«
Folgende drei Projekte werden
durch »So geht sächsisch.« un-
terstützt:

City Jazz & Friends
An verschiedenen Samstagen
werden unter dem Motto »City
Jazz & Friends« in der Chemnit-
zer Innenstadt in der Außengas-
tronomie Straßenkünstler:innen
spielen.

Fashion Day
Im Juli und im Dezember wird in
Chemnitz der »Fashion Day«
durchgeführt. Das Event ist eine
Kombination aus Mode, Kunst
und Genuss und soll zum einen
die Einzelhändler:innen und
Gastronom:innen stärken und
zum anderen den Besu-
cher:innen eine bunte und le-
bendige Innenstadt präsentieren.

Festival of Sounds
Im November 2021 wird es wie-
der das »Festival of Sounds«
geben. In den Restaurants und
Bars der Chemnitzer Innenstadt
werden Bands, Einzel-
künstler:innen und DJs auftre-
ten. Damit der Charakter der
jeweiligen Location unterstützt
wird, werden die Künstler:innen
an das jeweilige Gastronomie-
Konzept angepasst.

Neben den Projekten der Stadt
Chemnitz, CWE, Exclusiv Events
und Chemnitz City haben drei
weitere Projekte aus Chemnitz
gewonnen:

 Brühl Gemeinschaft:
»Eine Sause nach der Pause«
 Kino Metropol:
»Freiluftkino Tuffner Hof«
 The Ginger Club:
»Fashion meets music (FaMu)« 

Als Anerkennung für ihren
hervorragenden Abschluss
erhalten die 195 besten
Oberschüler:innen eine
Auszeichnung vom Kultus-
ministerium. 50 – und
damit mehr als in den an-
deren sächsischen Städ-
ten – stammen aus
Chemnitz.

Neben einer Urkunde gibt es Glück-
wunschschreiben von Ministerpräsi-
dent Michael Kretschmer, Kultus-
minister Christian Piwarz sowie den
Präsidenten der IHK und HWK. Für
die besondere Auszeichnung muss
auf dem Zeugnis in den Kernfächern
Deutsch, Mathematik und Englisch
sowie in mindestens weiteren neun
Fächern die Note 1 stehen und
keine Note der restlichen Fächer
darf schlechter als 2 sein. 54 Absol-

venten hatten in allen Fächern die
Note 1.
»Auf ihren hervorragenden Ab-
schluss an der Oberschule können
die Schüler stolz sein. Sie haben
trotz aller Schwierigkeiten in diesem
Schuljahr ihr Ziel nicht aus den
Augen verloren. Das Pauken hat sich
gelohnt«, betonte Kultusminister
Christian Piwarz.
Der Minister verwies auf die beson-
dere Herausforderung in diesem
Jahr. »Durch Corona fiel die ge-
wohnte Prüfungsvorbereitung für die
Schüler etwas anders aus. Ich habe
großen Respekt vor den Schülern,
die sich trotz allem unaufgeregt und
ganz fokussiert vorbereitet haben.
Unsere Lehrer haben einen wichti-
gen Beitrag dazu geleistet. Ohne sie
wäre in dieser schwierigen Zeit die
professionelle Vorbereitung und
Durchführung der Prüfungen un-
denkbar gewesen.«
Unter den 195 besten Oberschü-
ler:innen waren 149 junge Frauen
und 46 junge Männer: 27
Schüler:innen aus Bautzen, 50 aus
Chemnitz, 49 aus Dresden, 40 aus
Leipzig und 29 aus Zwickau. 

Chemnitzer Oberschüler:innen geehrt

Betroffen ist der Bereich
zwischen Bornaer Straße
und Limbach-Oberfrohna

Für das Chemnitzer Modell – Stufe 4
(CM4) wird aktuell eine Variantenun-
tersuchung zur Linienfindung im Be-
reich zwischen Bornaer Straße und
Limbach-Oberfrohna durchgeführt. 

Es soll eine Trasse zwischen der 
Bornaer Straße und Limbach-Ober-
frohna gefunden werden, die sich
für die Einordnung einer Schienen-
verbindung eignet. Dabei wird eine
umfangreiche Abwägung aller wich-
tigen Belange durchgeführt.
Auf diesem Abschnitt der Gesamt-
strecke ist die größte Anzahl von 
Linienvarianten möglich. 
Aufgrund der Vielzahl von Interessen
anliegender Ortsteile der Stadt
Chemnitz (inklusive Stadtteil Röhrs-
dorf), der Stadt Limbach-Oberfrohna
(inklusive Stadtteil Kändler) und der
Gemeinde Hartmannsdorf wurde mit

dem Vorhabenträger Verkehrsver-
bund Mittelsachsen (VMS) verein-
bart, dass die Stadt Chemnitz die
Planungsbetreuung für die Linien-
bestimmung als Bestandteil der 
Vorplanung durchführt. Die Stadt
Chemnitz möchte dabei eng mit
allen Beteiligten zusammenarbei-
ten.
Ziel der Untersuchung ist es, eine
politisch mehrheitsfähige, gesamt-
gesellschaftlich akzeptierte und im
später folgenden Planfeststellungs-
verfahren belastbare Vorzugsvariante
für die Trassenführung des Chemnit-
zer Modells zu erhalten.
Im Jahr 2019 wurden die notwendi-
gen Beschlüsse für die nächste
Stufe des Chemnitzer Modells von
Chemnitz nach Limbach-Oberfrohna
gefasst (Chemnitzer Modell – Stufe
4). Die Strecke soll in fünf Abschnit-
ten geplant, planfestgestellt und
umgesetzt werden.
Unter www.chemnitz.de/cm_Linien-
findung ist der aktuelle Stand der
Untersuchung und die weitere Zeit-
schiene öffentlich einsehbar. 

www.chemnitzer-modell.de

Linienfindung für Chemnitzer Modell
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Festival x Demokratie:
Kosmos Chemnitz 

Hervorgegangen als Konsequenz
aus der Protestbewegung gegen
rechtsextreme Ausschreitungen
und Hetze im August 2018, hat
das Festival für Demokratie, der
Kosmos Chemnitz, den An-
spruch, die Diversität der Gesell-
schaft zu zeigen. 
Nachdem der Kosmos Chemnitz
im letzten Jahr pandemiebedingt
nicht stattfinden konnte, geht es
in diesem Jahr mit einem weiter-
entwickelten Konzept weiter:
Zahlreiche digitale und hybride
Veranstaltungen laden zum Aus-
tausch ein, zur Diskussion, zum
Zuhören und zum Genießen.
Wann welche Veranstaltung
stattfindet, wird zeitnah über die
Webseite kosmos-chemnitz.de
bekanntgegeben.
Die Webseite steht in diesem
Jahr als Plattform im Mittelpunkt
aller Aktionen. Dort kann man
sich nicht nur informieren und
Inhalte konsumieren, sie bietet
auch Raum für zufälliges Finden
und gezieltes Stolpern und ist
demnach eine Einladung an eine
aktive Auseinandersetzung mit
aktuellen zeitgeschichtlichen
Themen.
Unterstützt, getragen und erst
möglich wird der Kosmos Chem-
nitz durch eine Vielzahl an loka-
len und nationalen Akteuren der
Stadt, der Region und des Lan-
des. Der Kosmos Chemnitz ist im
Bewerbungsbuch zur Kultur-
hauptstadt Europas festgeschrie-
ben und ein wichtiger Bestand-
teil auf dem Weg ins Jahr 2025.
Als Festival für Demokratie
möchten die Akteure des Kos-
mos Europe dann als internatio-
nale Referenz und erste Anlauf-
stelle für Akteure dienen, die
Haltung zeigen, sich vernetzen
möchten und den transnationa-
len Austausch nicht scheuen. 
www.kosmos-chemnitz.de

Online-Englischkurs
im Sommer

Die Volkshochschule Chemnitz
lädt am Mittwoch und Donners-
tag, den 28. und 29. Juli, jeweils
ab 16 Uhr auf einen virtuellen
Kurztrip nach England ein. Vor-
kenntnisse zur Teilnahme an die-
sem Kurs sind nicht erforderlich,
die Teilnahme ist kostenfrei. Alle
Interessierten können sich bis
zum Vortag telefonisch unter
0371 488 4343, unter vhs-
chemnitz.de oder per E-Mail an
fremdsprachen@vhs-chemnitz.de
anmelden. Sie erhalten am Kurs-
tag per E-Mail einen Zugangs-
link. Im Sommer-Englischkurs
»besuchen« die Teilneh-
mer:innen online bekannte 
Sehenswürdigkeiten wie das ro-
mantische Cornwall oder die
quirlige City of London. Dabei
lernen sie die Kultur des Landes
näher kennen. Ganz nebenbei
üben die Teilneh-mer:innen ein-
fache Sätze und Redewendun-
gen für die nächste Reise auf die
britischen Inseln. 

Mit der Reihe »Friday I am
in Love« bieten die Chem-
nitzer Clubs und Kulturver-
anstalter:innen Konzerte
an ungewöhnlichen Orten. 

Zur Konzertreihe »Friday I am in Love«
laden in den kommenden Wochen das
Kulturbündnis Hand in Hand e. V., die
Filmnächte Chemnitz und die C³ Chem-
nitzer Veranstaltungszentren GmbH
ein: Chemnitzer Veranstalter:innen
präsentieren an teils ungewöhnlichen
Orten fünf eintrittsfreie Konzerte – 
natürlich immer freitags. 

»Als Kulturveranstalter sind wir froh,
endlich wieder das zu machen, was
wir am besten können: Kultur veran-
stalten«, sagt Randy Fischer, der für
den Hand in Hand e. V. – dem
Bündnis Chemnitzer Clubs und Ver-
anstalter – die Fäden in den Händen
hält. Möglich wird die Konzertreihe
dank Mitteln aus dem Programm
»Umsonst & Draussen Festivals« der
Initiative Musik, um die sich die C³
und die Kooperationspartner:innen
gemeinsam erfolgreich beworben
haben.
Den Auftakt setzten am 16. Juli die
Filmnächte Chemnitz mit Calaveras:
Die Formation ist eine echte Institu-
tion in der Chemnitzer Bandszene.
Fortgesetzt wird die Reihe im be-

nachbarten Schillerplatz am Marx-
Darm am 30. Juli mit der Berliner
Band Egotronic, die sich in aller not-
wendigen künstlerischen Beschei-
denheit selbst als beste Elektro-
punkband der Welt bezeichnet. Die

»Patenschaft« für dieses Konzert
hat das Alternative Jugendzentrum
AJZ übernommen.
14 Tage später ruft »Friday I am in
Love« in den Konkordiapark. Prä-
sentiert vom Club Transit, spielt am
13. August in der urbanen Land-
schaft Hip-Hopper 2Lade auf.
Am 20. August setzt das Weltecho
Akzente – und zwar am Bahnhof der
Parkeisenbahn. Der Innenstadtclub
hat den Dresdner Rapper Gossen-
boss mit Zett eingeladen.
Den Abschluss von »Friday I am in
Love« markiert der Club Nikola
Tesla, der am 28. August auf den
Brühl-Boulevard einlädt. Im Gepäck
hat der Club gleich ein ganzes Plat-
tenlabel: »It’sEleven Records«. 

Freitagskonzerte: Umsonst und draußen

Die Tafel »Frauenort
Minna Simon« ist nun, wie
ursprünglich geplant, an
der Wirkungsstätte der
mutigen Textilarbeiterin im
Eingangsbereich der
neuen Universitätsbiblio-
thek angebracht worden.

2016 wurde der erste Frauenort in
Sachsen überhaupt für Minna
Simon, geb. Reinitz, in Chemnitz
zunächst am Schillerplatz gegen-
über dem Busbahnhof eröffnet.
Die Weiferin Ernestine Minna Simon
gilt als erste Frau, die sich als cou-
ragierte Streikführerin erfolgreich für
eine Verbesserung der Arbeits- und

Lebensbedingungen der Fabrikar-
beiter:innen in der Chemnitzer Ak-
tienspinnerei einsetzte. Rund 700
Frauen und 300 Männer waren da-
mals dort beschäftigt.
Durch ständige Erhöhung der 
Arbeitsnorm und längere Arbeitszei-
ten war der Druck für die Frauen be-
sonders hoch: Bei der Hälfte des

Lohnes, den ihre männlichen Kolle-
gen erhielten, waren sie nach einem
zwölfstündigen Arbeitstag zusätzlich
für Kinder und Haushalt verantwort-
lich.
Im Juni 1883 fand in der Chemnit-
zer Aktienspinnerei einer der 
größten deutschen Textilarbei-
ter:innenstreiks statt. Minna Simon

trug die Forderungen der Streiken-
den vor, sprach öffentlich auf den
Streikvollversammlungen und sam-
melte Spenden für die Familien der
streikenden Arbeiter:innen. Völlig
neu war, wie die Chemnitzer Zeitung
1883 erstaunt berichtete, »dass
nicht die Arbeiter als vielmehr die
Arbeiterinnen den Streik ausgelöst
haben«.
Sachsen ist reich an bewegter und
bewegender Frauengeschichte. Um
diese sichtbar zu machen, würdigt
der Landesfrauenrat Sachsen e. V.
seit 2016 mit dem Projekt »frauen-
orte sachsen« Frauen, die außeror-
dentliches Engagement gezeigt und
Sachsen auf verschiedenen gesell-
schaftlichen Ebenen mitgeprägt
haben. Inzwischen gibt es im Frei-
staat 25 solcher Frauenorte, drei
davon in Chemnitz. 
www.frauenorte-sachsen.de

Tafel »Frauenort« für Minna Simon

Foto: Dr. Wolfgang Lambrecht

In der Reihe »a wie atelier
im smac« ist seit dem 
16. Juli eine Besonderheit
ausgestellt.

Die australische Künstlerin Therese
Keogh kommt seit 2016 immer wieder
nach Sachsen, um sich mit den Objek-
ten ihrer Leidenschaft auseinanderzu-
setzen: den über 7000 Jahre alten
Holzbrunnen der frühesten Bauern. 

Im Archäologiemuseum smac ist
einer der 13 bisher entdeckten
Brunnen ausgestellt. Hier interve-
niert Therese Keogh mit ihrer Kunst:
Sie präsentiert Transformationen
und Translationen der Jahrtausende
alten Holzstrukturen. Eine Video-In-
stallation im Foyer des smac zeigt
die von den Brunnenhölzern inspi-
rierten organischen Strukturen in
3D-Animationen. Jens Beutmann,

Ausstellungsleiter am smac, sagte:
»Der glückliche Umstand, dass The-
rese Keogh direkt bei den Ausgra-
bungen dabei sein und einen tiefen
Einblick in die Arbeit der Archäolo-
ginnen und Archäologen gewinnen
konnte, hat diese Arbeit wesentlich
beeinflusst. Zahlreiche Gespräche
mit dem wissenschaftlichen Leiter
der Ausgrabungen, Dr. Harald Stäu-
ble – ein Kollege vom Landesamt für

Archäologie Sachsen – haben sie da-
rüber hinaus inspiriert, sich im Zu-
sammenhang mit dem Thema
Brunnen auch mit den Phänomenen
Ausgrabung, Verfall, Zerstörung und
Experiment künstlerisch auseinan-
derzusetzen.«
Therese Keogh befasst sich in dieser
Ausstellung auf sensuell vielfältige
Art mit den jungsteinzeitlichen
Brunnen aus Sachsen – eine archäo-

logische Sensation, die sich ihren
Weg bis nach Australien gebahnt
hat.
Ihr zentrales Exponat ist eine Anzahl
von Keramiktafeln mit holzartigen
Strukturen. Sie wurden aus dem Ge-
schiebemergel hergestellt, der in
einem der Brunnen-Fundorte an-
steht. Auch das Brennen der Tafeln
geschah direkt vor Ort. Ihre Oberflä-
chenstruktur ist das Ergebnis mehr-
facher Transformationen, deren
Ausgangspunkt das 7000 Jahre alte
Brunnenholz, aber auch zeitgenös-
sisches Holz archäologischer Expe-
rimente war. 
Therese Keogh interveniert mit die-
sen Objekten nun direkt in die Dau-
erausstellung des smac: Sie sind in
der zweiten Ausstellungsetage
neben ihrer unmittelbaren Inspirati-
onsquelle, einem Brunnen der Jung-
steinzeit, platziert. Besucherinnen
und Besucher sind angehalten die
Tafeln und Fragmente anzufassen,
zu betrachten und sogar neu zu ar-
rangieren. 

smac: Wiedersehen mit einem Brunnen

Foto: LfA/smac, Annelie Blasko
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Im Gegensatz zum vergan-
genen Jahr wird in den
nahenden Sommerferien
2021 wieder viel in 
Einrichtungen der Stadt
Chemnitz los sein: 

Freibäder und Stausee

Die Freibäder Gablenz, Einsiedel
und Wittgensdorf öffnen bis zum
22. August von 10 bis 20 Uhr, da-
nach von 11 bis 18 Uhr.
Der Stausee Rabenstein hat bis
zum 16. August ebenfalls von
10 bis 20 Uhr geöffnet, danach von
10 bis 19 Uhr.
Beim Besuch der Freibäder müssen
die derzeit üblichen Hygienevor-
schriften eingehalten werden.

www.chemnitz.de/freibaeder
www.stausee-rabenstein.de

Schwimmscheinabnahme 

Eine Schwimmscheinabnahme
ohne vorherige Anmeldung ist am
Sonntag, dem 29. August, von 
13 bis 15 Uhr in der 25-Meter-
Halle des Stadtbades möglich.

Stadtbibliothek

Buchsommer
Alle Jungs und Mädchen zwischen
11 und 16 Jahren, die gern schmö-
kern, können Mitglied im Leseclub
der Stadtbibliothek werden. Hun-
derte brandneue Thriller, Mystery-
und Fantasyromane und topaktuelle
Geschichten über die Liebe und
das Leben stehen für die Clubmit-
glieder zur Verfügung. Die Anmel-
dung ist kostenlos. Wer bis zum 
17. August drei Bücher geschafft
hat, bekommt ein Zertifikat und
wird zur Abschlussparty nach den
Sommerferien eingeladen.

Orte:
 Zentralbibliothek im Tietz
 Stadtteilbibliothek im Yorckge-

biet, Scharnhorststraße 11
 Stadtteilbibliothek Vita-Center,

Wladimir-Sagorski-Straße 20
 Stadtteilbibliothek Einsiedel,

Einsiedler Hauptstraße 79b

www.buchsommer-sachsen.de

Angebote in der Zentralbibliothek: 

»Der verrückte Erfinderschuppen:
Der Hitzefrei-Regler« (Lena Hach) –
Buchvorstellung mit Experiment
2. August, 11 Uhr
Die Sommerferien sind vorbei und
nun fehlt Fred, Tilda und Walter die
Zeit, an neuen Erfindungen zu tüf-
teln. Was liegt da näher, als etwas
zu erfinden, das ihnen Zeit ver-
schafft? Ein Hitzefrei-Regler muss
her!

»Bienen« (Piotr Socha) – Buchvor-
stellung
21. August, 11 Uhr
Die Plätze sind begrenzt; kosten-
freie Anmeldung unter 0371 488-
4291.

Let’s Play – Zocken in der Bibo

 29. Juli, 13.30 bis 17 Uhr:
Let's Play – Kids Edition mit
Mario Home Circuit (ab 6 Jahren)

 5. August, 14.30 bis 18 Uhr:
Let's Play – Zocken in der Bibo
(ab 12)

 19. August, 13.30 bis 17 Uhr:
Let’s Play - Kids Edition (ab 6)

 26. August, 14.30 bis 18 Uhr:
Let's Play – Zocken in der Bibo
mit Mario Home Circuit (ab 12)

Eine Anmeldung ist nicht erforder-
lich, die Teilnahme ist kostenfrei.

Angebote in den Stadtteilbibliothe-
ken

»Flo und Valentina« (Lena Hach) –
Buchvorstellung:
 5. August, 9 bis 10 Uhr – Stadt-

teilbibliothek im Yorck-Center
sowie

 12. August, 9 bis 10 Uhr – Stadt-
teilbibliothek im Vita-Center

Für Kinder von 7 bis 10 Jahren, 
Begleitpersonen sind herzlich will-
kommen. Um Anmeldung bis zum
3. August wird gebeten per E-Mail:
ivonne.haertzsch@stadtbibliothek-
chemnitz.de oder unter 0371
71885.

Solaris

Verschiedene Solaris FZU-Einrich-
tungen und Projekte bieten wäh-
rend der Schulferien in Sachsen
Ferienprogramme für die ganze Fa-
milie an. Das gesamte Ferien-
programm ist abrufbar unter:
www.solaris-fzu.de/aktuelles/ferien-
angebote.html

Sommertheater im Küchwald

Ronja Räubertochter – 
Eine Abenteuergeschichte von
Astrid Lindgren
...für Kinder ab 5 Jahren. 
Tickets sind erhältlich unter 
www.theater-chemnitz.de

Industriemuseum 

Mit dem Museumsroboter auf 
Entdeckungstour
Kinderführung zur Geschichte der
Rechentechnik von den Anfängen
bis zu neuesten Entwicklungen. Für
Kinder von 6 bis 12 Jahren geeig-
net. 
Termine: 27. Juli bis 2. September,
jeweils Dienstag bis Donnerstag von
13 bis 14 Uhr. 
Kinder zahlen keinen Einritt, 
Erwachsene den Museumseintritts-
preis.

Von analog zu digital
Führung und Experimentierwerk-
statt zur Entwicklung der Technik
von der Lochkarte bis zum 3-D-Dru-
cker. Eignet sich für Kinder und Ju-
gendliche von 8 bis 14 Jahren.
Termine: 10. bis 19. August, je-
weils Dienstag bis Donnerstag von
15 bis17 Uhr. Pro Teilnehmer:in
kostet der Eintritt 6 Euro.

Wie am Fließband
Führung und Experimentierwerk-
statt zur Entwicklung von Maschi-
nen, dem Bau von Fabriken und
den Unterschieden zwischen Hand-
werk und Fabrikarbeit; für Kinder
von 6 bis 12 Jahren.
Termine: 27. Juli bis 2. September,
jeweils dienstags und donnerstags
zwischen 15 und 17 Uhr. Kosten:
6 Euro pro Teilnehmer:in

Sachsens verborgene Schätze
Führung und Workshop zu den Roh-
stoffen unserer Heimat: für Kinder
und Jugendliche von 10 bis 14
Jahren.
Termine: 28. Juli bis 1. September,
mittwochs von 15 bis 17 Uhr
Kosten: 6 Euro pro Teilnehmer:in
Eine Voranmeldung unter 0371
3676 410 wird empfohlen.

Weitere Informationen: 
www.saechsisches-industriemu-
seum.com/chemnitz

smac

Ritter, Burgen & Klöster
Das Mittelalter ist eine der span-
nendsten Epochen der Ge-
schichte – vor allem in Sachsen.
Denn als Ritter Wiprecht hier im
12. Jahrhundert seine Burg er-
baute, war es fast menschenleer.
Doch das sollte sich bald ändern –
und dabei spielte Ritter Wiprecht
keine unerhebliche Rolle. Denn er
war es, der in Sachsen das erste
Kloster baute, dessen Mönche wie-
derum neue Klöster bauten, unter
anderem das nicht mehr erhaltene
Kloster auf dem Chemnitzer
Schloßberg. Und wo mittelalterli-
che Klöster sind, da sind auch die
allerersten Bibliotheken, und wo
die allerersten Bibliotheken sind,
da sind auch ältesten Schriften und
Bücher. Und darum könnt ihr nicht
nur versuchen, ein ritterliches Ket-
tenhemd anzuheben, sondern zum
Abschluss unseres Rundgangs auch
einmal probieren, mit Tinte und Fe-
derkiel zu schreiben.
Termine:
27. Juli sowie 3., 10., 17., 24. und
31. August, jeweils von 10.15 bis
11.45 Uhr

Von Uruk bis Chemnitz
Ihr besucht die aktuelle Ausstellung
»Die Stadt. Zwischen Skyline und
Latrine«. Auf dem Rundgang erkun-
det ihr, aus welchen Materialien
man Städte gebaut hat und teil-
weise immer noch baut. Dabei ent-
deckt ihr die ältesten Ziegelsteine
und den ältesten Stadtplan der
Welt, verrückte Gebäude und span-
nende Zukunftsvisionen.
29. Juli sowie 5., 12., 19., 26.
August sowie 2. September, jeweils
von 10.15 bis 11.45 Uhr

Beide Programme sind ab 7 Jahren
geeignet und kosten 4 Euro Eintritt
pro Person. Eine Anmeldung ist
unter 0371 911 999-0 oder unter
buchung@smac.sachsen.de erfor-

derlich. Weitere Informationen:
smac.sachsen.de

Schloßbergmuseum

Damals in Chemnitz...– Stadtge-
schichte für Familien
Bei einem Rundgang lernen die Fa-
milien wichtige Etappen der Stadt-
entwicklung von der Kloster-
gründung im 12. Jahrhundert bis in
die Gegenwart kennen.
26. und 27. August, jeweils 9 Uhr
Vorschüler:innen und Kinder der 
1. bis 4. Klasse sowie Eltern und
Großeltern als Begleitung
Anmeldung bis zum 23. August
wird erbeten unter 0371 488-4445
oder info.kunstsammlungen@stadt-
chemnitz.de

Spielemuseum

In den Sommerferien bietet das
Spielemuseum jede Woche von
dienstags bis freitags in der Zeit von
11 bis 16 Uhr neue Spiele inner-
halb der Formate Spiele-Parcours
(draußen), Spiele-Werkstatt und
Spiel-Tisch an. 

Spiele-Parcours
Dienstags und donnerstags, jeweils
11 bis 16 Uhr: Stationen-Spiel im
Außenbereich mit Wurfspiel, 4 ge-
winnt, Speed Cups, Bowling, Mini-
golf, Tischtennis = Fewa-Spiel in
XXL.

Spiele-Werkstatt
Dienstags und donnerstags, jeweils
11 bis 16 Uhr:

Spiele-Tische
Mittwochs und freitags, jeweils 
11 bis 16 Uhr

www.deutsches-spielemuseum.de

...weitere Veranstaltungen in den
Sommerferien im Stadtgebiet
Chemnitz auf Seite 8.

Veranstaltungstipps für Klein und Groß

Neben dem Industriemuseum öffnen auch viele weitere Einrichtungen in der Stadt für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien ihre Türen: unter
anderem die Stadtbibliothek, das smac, die Parkeisenbahn und das Spielemuseum. Foto: Lars Rosenkranz



29  23. Juli 20218 STADTGESCHEHEN

Geänderte Erreichbar-
keit Corona-Hotline

Aufgrund der derzeit entspann-
ten Infektionslage reduziert die
Stadt Chemnitz vorerst die Er-
reichbarkeit der Corona-Hotline
wie folgt.

Montag bis Donnerstag: 8 – 14 Uhr
Freitag: 8 – 12 Uhr

Zeitweise Schließung
Musikschule

Die Städtische Musikschule
Chemnitz bleibt vom 2. bis 20.
August 2021 geschlossen. In
diesem Zeitraum finden keine
Sprechstunden statt.

#Ausbildung
Klarmachen

Mit Beginn des neuen Schuljah-
res startet für Jugendliche die
Bewerbungsoffensive für den er-
hofften Ausbildungsplatz oder
das gewünschte Duale Studium.
Die Berufsberatung der Arbeits-
agentur Chemnitz bietet am 
3. August ab 13 Uhr eine Infor-
mationsveranstaltung zum
Thema Bewerbung an. Schü-
ler:innen im vorletzten und letz-
ten Schuljahr sollten sich dieses
kostenlose Angebot nicht entge-
hen lassen. Im Rahmen ver-
schiedener Angebote der
Jugendberufsagentur geben die
Berufsberaterinnen und Berater
in einem Onlineseminar Tipps
für eine gelungene Bewerbung
und gehen auf individuelle Fra-
gen ein. 
Eine Anmeldung bis zum 29.
Juli ist erforderlich. Die Zugangs-
daten zur Veranstaltung werden
per E-Mail zugeschickt. 

Anmeldung:
chemnitz.berufsberatung@
arbeitsagentur.de oder telefo-
nisch unter 0371 567 1990 
(donnerstags von 13 bis 18 Uhr)

FerienTicket für Sach-
sen oder die Region

Damit Schüler:innen in den Fe-
rien auch ohne ihre Eltern mobil
sein können, bietet der Verkehr-
verbund Mittelsachsen passende
Ferientickets für Schüler:innen
und Azubis an.
Das FerienTicket Sachsen kostet
32 Euro und gilt sechs Wochen
lang in Sachsen und dem ge-
samten Mitteldeutschen Ver-
kehrsverbund (MDV).
Schüler:innen und Azubis, die
nur in ihren Heimatregionen un-
terwegs sind, können die lokalen
Varianten des FerienTickets für
20 Euro nutzen. Die Ferien-
Tickets gibt es in den Service-
stellen der Verkehrsunterneh-
men, an allen Fahrscheinauto-
maten sowie bei Busfahrern im
Stadt- und Regionalverkehr. 
www.dein-ferienticket.de

Sommerferienkino

Familienkino bei den Filmnächten
Kinderfilme unter freiem Himmel:
Beim Familienkino auf dem Thea-
terplatz kommen Kinder, Eltern und
Junggebliebene auch 2021 wieder
bei unterhaltsamen Streifen auf ihre
Kosten. Los geht’s immer um 15.30
Uhr, Einlass ist ab 14.45 Uhr.

www.filmnaechte-chemnitz.de

Sommerferienprogramm im Kinder-
filmhaus
Das Grundstück des Kinderfilmhau-
ses in der Neefestraße 99 verwan-
delt sich im August in ein grünes
Idyll. In gemütlicher Atmosphäre
seht ihr die besten Kinder- und 
Jugendfilme der letzten Schlingel-
Editionen. Alle Filme werden auf

deutsch gezeigt oder von einem Ein-
leser live vor Ort synchronisiert. Er-
lebt spannende Abenteuer, entdeckt
ferne Länder und taucht in Ge-
schichten zum Lachen, Staunen
und Mitfühlen ein.

www.ff-schlingel.de/aktuelles/som-
mergartenkino

Kraftwerk e. V. Chemnitz

In den Sommerferien bietet das
Kraftwerk e. V. Chemnitz jede Woche
viele Veranstaltungen an, 
unter anderem »Kreatives Gestal-
ten«, »Speckstein-Workshops« und
»Spiel mit…«. Gruppen bittet das
Kraftwerk e. V. Chemnitz um telefo-
nische Voranmeldung unter 0371
383903-0.
www.kraftwerk-chemnitz.de/events

Chemnitzer Kunstfabrik

Allgemeiner Kunstworkshop
26. bis 30. Juli sowie 2. bis 6. Au-
gust, täglich von 14 bis 18 Uhr
Eintritt: 3 Euro pro Tag oder 15
Euro pro Woche

Workshop Buchgestaltung
2. bis 6. August, täglich von 14 bis
18 Uhr
Eintritt: 3 Euro pro Tag oder 15
Euro pro Woche

www.chemnitzer-kunstfabrik.de

Parkeisenbahn

Vom 24. Juli bis 30. September
dreht die Parkeisenbahn am 
Wochenende von 13 bis 18 Uhr ihre
Runden.

 Dienstags: Märchenbildsuchfahr-
ten auf dem Rundkurs der Parkei-
senbahn

 Mittwochs: Ein Tag mit der Garten-
bahn – Gartenbahnvorführungen
nonstop

 Schüler-Wandertags-Parkeisen-
bahn-Überraschungs-Paket (Schü-
wapüpa) –
Ferienüberraschungspaket für alle
Hort- und Kindergartengruppen
(Anmeldung erforderlich)

 Donnerstags: Rätselfahrten auf
dem Rundkurs der Parkeisenbahn

 Freitags: Schokoladenfahrten (zu
jeder Kinderfahrkarte gibt es ein
Schokoladentäfelchen dazu)

www.parkeisenbahn-chemnitz.de 

Alle Veranstaltungen unter:
www.chemnitz.de/sommerferien

Weitere Veranstaltungen in den Sommerferien

Das Industriemuseum
Chemnitz lädt am Sonntag,
den 25. Juli, zu 
»Mit Zahnrad & Zylinder
unterwegs« ein – und es
werden besondere Gäste
erwartet.

Am Sonntag veranstaltet das Industrie-
museum Chemnitz von 10 bis 18 Uhr
»Mit Zahnrad & Zylinder unterwegs«
ein. Die Veranstaltung mit dem Partner
Zahnrad und Zylinder e. V. findet be-
gleitend zur Sonderausstellung Ma-
schinenBoom. und im Rahmen des
Cultursommers statt.

Die Gäste können sich auf Steam-
folk mit »Tales of Nebelheym« aus
Stuttgart, »Oh Alter Knaben Herr-
lichkeit« aus Dresden, das Zipano
Stelzentheater, Zukunftstechnik frei
nach Jules Verne und ein Umfeld im
Stil der viktorianischen Zeit freuen.

Der Eintritt ist frei. Die historische
Dampfmaschine von 1896 können
Zuschauer:innen um 11, 13 und 15
Uhr jeweils 30 Minuten lang in Ak-
tion erleben. Im Anschluss daran
werden die historischen Textilma-
schinen im Ausstellungsbereich
'Textilstraße' vorgeführt. 
In regelmäßigen Abständen beglei-
ten Museumsführer die Gäste durch
die Ausstellungen. Für Kinder bietet
das Industriemuseum in der Muse-
umspädagogischen Werkstatt ein
Mitmach-Programm an.
Um den Aufenthalt zeitlich nicht zu
begrenzen und den Organisations-
aufwand überschaubar zu gestalten,
müssen sich Besucher:innen nicht
vorher anmelden. Zu beachten ist,
dass zur Gewährleistung des erfor-
derlichen Mindestabstandes der
Gäste untereinander das Veranstal-
tungsgelände und damit auch die
verfügbare Platzkapazität begrenzt
sind.
Vor Ort gelten die aktuellen Hygie-
nebestimmungen. Für den Besuch
der Museumsräume ist das Tragen
einer medizinischen Mund- und 

Nasenbedeckung weiterhin erforder-
lich. Im Außenbereich wird das Tra-
gen dieser Bedeckung empfohlen.
Gern können Gäste für ihren 
Museums- und Ausstellungsbesuch

das Online-Buchungsportal unter
www.terminland.eu/industriemu-
seum nutzen. 

www.saechsiches-industriemuseum.de

Erste Steampunk-Veranstaltung in Chemnitz

Die Steampunk-Veranstaltung sollte bereits im vergangenen Jahr zur Lan-
desausstellung »MaschinenBoom.« stattfinden. Am Sonntag kann sie
nachgeholt werden. Grafik: Zahnrad und Zylinder e. V. / Hannes Kurth

»Anna und Corona«: Erzieherin schreibt Kinderbuch
Die Kindergeschichte »Anna und
Corona« erzählt von den Gedanken
und Sorgen eines kleinen Mäd-
chens, das in Pandemiezeiten viele
Fragen stellt. Geschrieben hat die
Geschichte Heidrun Wolf, seit 40
Jahren Erzieherin in Chemnitz. 
Heidrun Wolf kam auf die Idee,
diese Geschichte zu schreiben, da
Corona immer mehr in Morgenrun-
den und anderen Gesprächskreisen
in der Kindertageseinrichtung zum
Thema wurde. 
Kinder konnten sich nicht vorstel-
len, bei und nach einer Erkrankung
nichts mehr zu riechen oder gar zu
schmecken. Ein Mädchen hatte
eine Diskussion um Wochenmärkte
im Autoradio auf der Hinfahrt zur
Kita gehört und nun Sorge, dass 

Corona auf das gesunde Obst und
Gemüse fallen könnte. Manche
Kinder mussten in Quarantäne. In
der Notbetreuung vermissten die
Kinder ihre Spielkamerad:innen aus
der eigenen Gruppe, mit denen sie
sonst immer gespielt haben. Später
wünschten sich Kinder aus der
Gruppe von Heidrun Wolf vom
Weihnachtsmann, dass es kein 
Corona mehr gibt. 
Auf www.chemnitz.de können Inte-
ressierte die Geschichte mit 
15 selbstgemalten Aquarellen als
PDF heruntergeladen werden. 
Die Broschüre umfasst 30 Seiten
und hat ein Format von 17x 21 cm. 
500 Exemplare werden an Chem-
nitzer Kindertageseinrichtungen
und Horte verteilt.
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gebührenfrei unter http://www.eVergabe.de/unter-
lagen unter Angabe der Vergabenummer zur Verfü-
gung, sowie unter http://www.simap.ted.europa.eu.
Den Pressetext finden Sie zusätzlich auf der Web-

seite der Stadt Chemnitz unter: http://www.chem-
nitz.de/ausschreibung veröffentlicht. 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Submissi-
onsstelle VOL:
Frau Beck
Tel.: 0371/ 488 1067, Fax: 0371/ 488 1090
E-Mail: vol.submissionsstelle@stadt-chemnitz.de
Öffnungszeiten:
Montag – Donnerstag: 8.00 – 12.00 Uhr und
13.00 – 15.00 Uhr
Freitag 8.00 – 12.00 Uhr

Allgemeine Hinweise zu Vergaben nach VOL und VgV

Die Vergaben werden veröffentlicht unter:

https://www.evergabe.de und im Oberschwellenbereich auch unter:

http://simap.ted.europa.eu/.

Ansprechpartner ist die Zentrale Vergabestelle im Rechtsamt:

E-Mail: zvs@stadt-chemnitz.de

Anschrift: Friedensplatz 1, 09111 Chemnitz.

Allgemeine Hinweise zu Vergaben von 
Bauleistungen nach VOB sowie Architekten-

& Ingenieurdienstleistungen

Aktuelle Vergaben VOL und VgV der Stadt Chemnitz

Rahmenvertrag Winterdienst 
Tierpark
Vergabenummer: 10/66/21/006
Auftraggeber: Stadt Chemnitz
Art der Vergabe: öffentliches Ver-
fahren
Ausführungsort: Chemnitz

Reinigung in Schulen, Sporthallen
und Bürgerservicestellen der Stadt
Chemnitz
Los 1: Oberschule Sport, 
Gymnasium Sport, Sportinternat 
Los 2: Berufsschulzentrum Technik 1

Los 3: GS Ebersdorf, GS Euba / BSS
Euba, GS Makarenko, FS Am Zeisig-
wald 
Los 4: GS Albert-Einstein, 
Förderschule Janusz-Korczak, 
OS Albert-Schweitzer
+ Mehrzweckgebäude
Los 5: OS Reichenbrand,
Gymnasium Einsiedel
Vergabenummer: 10/17/21/018
Auftraggeber: Stadt Chemnitz
Art der Vergabe: offenes Verfah-
ren
Ausführungsort: Chemnitz

Wir suchen für die Integrierte Regionalleitstelle  
Chemnitz-Erzgebirge-Mittelsachsen mehrere

RETTUNGSASSISTENTEN BZW.  
NOTFALLSANITÄTER FÜR DIE  

QUALIFIZIERUNG ZUM LEITSTELLEN-
DISPONENT (M/W/D) Kennziffer: 37/09

Stellenausschreibung 
und Zugang zum 
Bewerbungsportal unter:
www.chemnitz.de/jobs

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe der Kennziffer.

KARRIERECHANCEN
IN CHEMNITZ

Wir suchen für die Kunstsammlungen Chemnitz befristet in Teilzeit einen:

WISSENSCHAFTLICHEN MITARBEITER 
(M/W/D) Kennziffer: 49/07

Wir suchen für das Gesundheitsamt unbefristet in Voll- oder Teilzeit

ÄRZTE MIT APPROBATION (M/W/D) 
Kennziffer: 53/10

Stellenangebote
Zur Entscheidung über die Zu-
lassung der eingereichten Kreis-
wahlvorschläge für die Bundestags-
wahl am 26. September 2021 tritt

der Kreiswahlausschuss des 
Bundestagswahlkreises 162 Chem-
nitz am Freitag, dem 30. Juli
2021, 10:00 Uhr, im Rathaus,

Markt 1, Stadtverordnetensaal zu-
sammen. 
Die Sitzung ist öffentlich. Zur Sit-
zung hat jedermann Zutritt.

Öffentliche Sitzung des Kreiswahlausschusses 
der Bundestagswahl 2021 für den Wahlkreis 162 Chemnitz 
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KULTURHAUPTSTADT

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin unbefristet mehrere:

VERWALTUNGSFACHANGESTELLTE 
(M/W/D) Kennziffer: 10/06

Stellenausschreibung 
und Zugang zum 
Bewerbungsportal unter:
www.chemnitz.de/jobs

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe der Kennziffer.

EUROPAS 2025

ARBEITEN IN DER

Wir suchen für die Integrierten Regionalleitstelle  
Chemnitz-Erzgebirge-Mittelsachsen mehrere:

LEITSTELLENDISPONENTEN (M/W/D)
Kennziffer: 37/08

Wir suchen für die kommunalen Kindertageseinrichtungen mehrere:

SOZIALARBEITER UNTERSTÜTZUNGS-
OFFENSIVE (M/W/D)

Kennziffer: 51-12/14

Stellenangebote
Öffentliche Bekanntmachung

Änderung des Aufstellungsbeschlusses zum 
Bebauungsplan Nr. 16/12 „Bahnhofsareal Altendorf“

Auf Grund des § 2 Abs. 1 Satz 2
Baugesetzbuch wird bekannt ge-
macht, dass der Ausschuss für
Stadtentwicklung und Mobilität in
seiner Sitzung am 06.07.2021
Folgendes beschlossen hat:
Der Aufstellungsbeschluss (B-
181/2016) vom 23.08.2016 so-
wie die Änderung des Aufstellungs-
beschlusses (B-034/2019) vom
05.02.2019 des Planungs-, Bau-
und Umweltausschusses zum Be-
bauungsplan Nr. 16/12 „Bahnhof-
sareal Altendorf“ werden wie folgt
geändert: 
Der räumliche Geltungsbereich
wird gemäß Planzeichnung:
• um das Flurstück 112/2 teilweise

der Gemarkung Altendorf redu-
ziert

und umfasst folgende Flurstücke
der Gemarkung Altendorf:
30, 31, 31b, 32, 33, 34/1, 34/2,
35/1, 37/1, 37/4, 37/6, 37/7,
41/2, 41/6, 41/7 teilweise, 43/4,

43/5, 43/6, 43/7, 43a, 44, 44/a,
45/1, 45/2, 45/3, 46/1, 46/2,
47/1, 47/2, 48, 49, 50, 51/1,
51/2, 52, 52a, 53, 53a, 54/1,
54/2, 55/2, 55/3, 56/4, 57/1,
57e, 60/1, 60/4, 61/1, 62/2,
62/3, 67/3, 67/4, 67/5, 67/6,
71/15, 242/3, 242/4, 243/2,
243/3, 245/2, 245/3, 245/13,
260/2, 261, 329/1, 445/6,
445/10, 445/11, 445/12,
445/14, 445/17, 445/18,
445/21, 445/22, 445/24, 445b,
450, 621/3, 621/4 teilweise, 623
teilweise, 626/1 teilweise, 626/2
teilweise
und folgende Flurstücke der Ge-
markung Chemnitz:
1821/15, 1825/1, 1825/3,
1825/4, 1825/5, 4218, 4219.
Der Geltungsbereich wird wie folgt
in 6 Teilbereiche gegliedert: 
• Teil A: Paul-Jäkel-Straße bis

Erzbergerstraße,
• Teil B: Grünzug Pleißenbach,

• Teil C: Wohnen am Gutsweg,
• Teil D: Limbacher Straße,

Am Stadtgut,
• Teil E: Paul-Jäkel-Straße bis

Beyerstraße,
• Teil F: Alter Güterbahnhof.
Zur Durchführung von Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen nach Bun-
desnaturschutzgesetz wird
• eine Teilfläche des Flurstückes

445/24 der Gemarkung Altendorf
dem Bebauungsplan Teil A: Paul-
Jäkel-Straße bis Erzbergerstraße
als sonstiger Geltungsbereich zu-
geordnet,

• das Flurstück 195/1 der Gemar-
kung Rottluff in den Bebauungs-
plan Teil B: Grünzug Pleißenbach
als sonstiger Geltungsbereich
aufgenommen.

Chemnitz, den 14.07.2021

gez. Börries Butenop //
Amtsleiter Stadtplanungsamt 
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wird folgender Hinweis gegeben: 

Satzungen, die unter Verletzung
von Verfahrens- oder Formvor-
schriften zustande gekommen
sind, gelten ein Jahr nach ihrer Be-
kanntmachung als von Anfang an
gültig zustande gekommen. 

Dies gilt nicht, wenn

1. die Ausfertigung der Satzung
nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,

2. Vorschriften über die Öffentlich-
keit der Sitzungen, die Geneh-
migung oder die Bekanntma-
chung der Satzung verletzt

worden sind,
3. der Bürgermeister dem Be-

schluss nach § 52 Abs. 2
SächsGemO wegen Gesetzwid-
rigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in Satz 1 ge-
nannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde

den Beschluss beanstandet
hat oder

b) die Verletzung der Verfah-
rens- oder Formvorschrift
gegenüber der Gemeinde
unter Bezeichnung des
Sachverhalts, der die Verlet-
zung begründen soll, schrift-

lich geltend gemacht wor-
den ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr.
3 oder 4 geltend gemacht worden,
so kann auch nach Ablauf der in
Satz 1 genannten Frist jedermann
diese Verletzung geltend machen.

Zur öffentlichen Bekanntmachung der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz 
für Leistungen der Feuerwehr der Stadt Chemnitz (Feuerwehrkostensatzung – FwKS)

Auf Grund des § 4 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Sachsen
(SächsGemO) vom 9. März 2018
(SächsGVBl. S. 62), zuletzt geän-
dert Artikel 2 des Gesetzes vom
16.12.2020 (SächsGVBl. S. 722),
der § 22 und § 69 des Gesetzes
über den Brandschutz, Rettungs-
dienst und Katastrophenschutz im
Freistaat Sachsen vom 24. Juni
2004 (SächsGVBl. S. 245, 674),
zuletzt geändert durch das Gesetz
vom 25. Juni 2019 (SächsGVBl.
S. 521), des § 17 der Verordnung
des Sächsischen Staatsministeri-
ums des Innern über die Feuer-
wehren und die Brandverhütungs-
schau im Freistaat Sachsen (Säch-
sische Feuerwehrverordnung –
SächsFwVO) vom 21. Oktober
2005 (SächsGVBl. S. 291), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 der
Verordnung vom 14.05.2020
(SächsGVBl S. 218) hat der Stadt-
rat der Stadt Chemnitz in seiner
Sitzung am 30.06.2021 mit
Beschluss – Nr.  B-123/2021 fol-
gende Satzung beschlossen.

Inhalt

§ 1 Begriffsbestimmungen 2
§ 2 Geltungsbereich 2
§ 3 Kostenschuldner 2
§ 4 Berechnung des Kosten-

ersatzes 3
§ 5 Entstehung und Fälligkeit

des Kostenersatzes 4
§ 6 Billigkeitsregelung 4
§ 7 Inkrafttreten/Außerkrafttreten 4

Anlage
Kostenverzeichnis für Leistungen
der Feuerwehr

§ 1
Begriffsbestimmungen

(1) Kostenersatz im Sinne dieser
Satzung beinhaltet die Aufwen-
dungen der Feuerwehr für
• die Durchführung von Pflichtleis-

tungen, für die nach dieser Sat-
zung unter bestimmten Voraus-
setzungen Erstattung verlangt
wird, und

• Einsätze der Feuerwehr außer-
halb der Brandbekämpfung und
die Durchführung anderer Leis-
tungen.

(2) Ein Einsatz im Sinne dieser
Satzung ist jede auf die Durchfüh-
rung einer Feuerwehrleistung ge-
richtete Tätigkeit der Feuerwehr,
die auf Anforderung oder von
Amtswegen erfolgt.

§ 2
Geltungsbereich

Für Leistungen der Feuerwehr der
Stadt Chemnitz im Sinne von § 22
SächsBRKG in Verbindung mit 

§ 17 SächsFwVO sowie Leistungen
im Sinne von § 69 Abs. 2, 3
SächsBRKG erhebt die Stadt
Chemnitz Kostenersatz nach Maß-
gabe dieser Satzung und dem als
Anlage beigefügtem Kostenver-
zeichnis. Das Kostenverzeichnis ist
Bestandteil dieser Satzung.

§ 3
Kostenschuldner

(1) Entsprechend § 69 Absatz 2
SächsBRKG wird für einen Einsatz
der Feuerwehr Kostenersatz ver-
langt von:
1. dem Verursacher, wenn er die

Gefahr oder den Schaden vor-
sätzlich oder grob fahrlässig
herbeigeführt hat,

2. dem Fahrzeughalter, wenn die
Gefahr oder der Schaden beim
Betrieb eines Kraftfahrzeuges,
Schienen-, Luft- oder Wasser-
fahrzeuges entstanden ist,

3. dem Eigentümer, Besitzer oder
Betreiber, wenn der Einsatz auf
einem Grundstück oder durch
eine Anlage mit besonderem
Gefahrenpotential erforderlich
geworden ist,

4. dem Betreiber einer automati-
schen Brandmeldeanlage, wenn
durch die Anlage ein Fehlalarm
ausgelöst wird,

5. demjenigen, der wider besseren
Wissens oder infolge grob fahr-
lässiger Unkenntnis der Tatsa-
chen die Feuerwehr alarmiert,

6. demjenigen, in dessen Inte-
resse eine Brandsicherheitswa-
che gestellt wird,

7. der Gemeinde, der im Rahmen
eines gemeindeübergreifenden
Einsatzes nach §  14 Abs. 1
Hilfe geleistet worden ist, so-
fern keine anderen Vereinba-
rungen bestehen oder getroffen
werden.

(2) Für alle anderen Einsätze
verlangt die Stadt Chemnitz
auf Grundlage § 69 Absatz 3
SächsBRKG den Ersatz der Kos-
ten:
1. von demjenigen, dessen Verhal-

ten den Einsatz erforderlich ge-
macht hat,

2. von den in § 6 Abs. 2 S. 1 und
Abs. 3 des Sächsischen Poli-
zeivol lzugsdienstgesetzes
SächsPVDG  vom 11.05.2019
(GVBl. S. 358) genannten Per-
sonen,

3. vom Eigentümer der Sache,
deren Zustand den Einsatz er-
forderlich gemacht hat, oder
von demjenigen, der die tat-
sächliche Gewalt über die
Sache ausübt,

4. von demjenigen, in dessen In-
teresse der Einsatz erfolgt ist.

(3) Für die Durchführung von

Brandverhütungsschauen auf Grund-
lage § 22 SächsBRKG i. V. m. § 17
SächsFwVO ist kostenersatzpflich-
tig der Eigentümer oder Besitzer
der der Brandverhütungsschau un-
terliegenden Objekte.
(4) Für alle anderen Leistungen
der Feuerwehr auf dem Gebiet des
vorbeugenden Brandschutzes ist
kostenersatzpflichtig:
1. wer die Amtshandlung veran-

lasst oder zu dessen Gunsten
sie vorgenommen wurde,

2. wer die Kosten durch eine ge-
genüber der Feuerwehr angege-
bene oder ihr mitgeteilte Erklä-
rung übernommen hat,

3. wer für die Kostenschuld eines
Anderen kraft Gesetzes haftet.

(5) Mehrere zum Kostenersatz Ver-
pflichtete haften als Gesamt-
schuldner.

§ 4
Berechnung des Kostenersatzes

(1) Die Kosten werden nach dem
Kostenverzeichnis für Leistungen
der Feuerwehr zzgl. der gesetzlich
geschuldeten Umsatzsteuer be-
rechnet.
(2) Der Kostenersatz wird nach
Zeitaufwand, Art und Anzahl des in
Anspruch genommenen Personals,
der Fahrzeuge und Geräte sowie
des Materials erhoben.
(3) Die einsatztaktisch notwendi-
gen Kräfte und Mittel für den Ein-
satz bestimmt die Feuerwehr unter
Berücksichtigung der Alarm- und
Ausrückeordnung, der Verfügbar-
keit der Kräfte und Mittel sowie
der konkreten Anforderungen des
Einsatzes.
(4) Die Einsatzzeit für Personal
und Fahrzeuge beginnt mit der
Alarmierung/Anforderung der Feu-
erwehr und endet entweder mit
Beginn des folgenden Einsatzes
oder mit der Erklärung der Einsatz-
leitung über das Ende des Einsat-
zes, spätestens mit Herstellung der
Einsatzbereitschaft nach dem Wie-
dereinrücken in die Feuerwache.
Die Einsatzzeit wird minutengenau
abgerechnet.
Abweichend davon beinhaltet der
Zeitansatz für Leistungen des vor-
beugenden Brandschutzes die
Leistungszeit vor Ort. Für Vor- und
Nachbereitungszeiten werden zu-
sätzliche Kosten von 50 v. H. der
Leistungszeit berechnet. Für Hin-
und Rückfahrtzeiten wird eine
Pauschale gemäß dem Kostenver-
zeichnis erhoben.
(5) Für die bei den Leistungen ver-
brauchten Materialien werden die
jeweiligen Sachkosten zuzüglich
eines Verwaltungskostenzuschla-
ges von 10 v. H. berechnet.
(6) Werden durch den Einsatz Ge-

räte oder Ausrüstungsgegenstände
unbrauchbar, so können die Kos-
ten für den Wiederbeschaffungs-
wert dem Kostenschuldner in Rech-
nung gestellt werden. 
(7) Entstehen der Feuerwehr durch
Inanspruchnahme Dritter zusätzli-
che Kosten, so sind diese zu er-
statten.
(8) Für Leistungen, die nicht in
den §§ 22 und 69 SächsBRKG ge-
regelt sind, wird Kostenersatz nach
dem Kostenverzeichnis erhoben.
Der Auftrag für diese Leistungen
soll schriftlich erfolgen.

§ 5
Entstehung und Fälligkeit 

des Kostenersatzes
(1) Der Anspruch auf Kostenersatz
entsteht mit Beendigung des Ein-
satzes / der Leistung der Feuer-
wehr. Der Kostenersatz wird durch
Bescheid erhoben. Die Fälligkeit
wird im Bescheid bestimmt.
(2) Die Kostenpflicht besteht auch
dann, wenn die Leistung der Feu-
erwehr am Einsatzort nicht mehr
erforderlich ist, weil die Alarmie-
rung widerrufen worden ist oder
der Anlass für die Leistung nicht
oder nicht mehr besteht.

§ 6
Billigkeitsregelung

Auf Antrag des Kostenschuldners
kann die Stadt Chemnitz den Kos-
tenersatz ermäßigen oder von der
Erhebung absehen, wenn dies mit
Rücksicht auf die wirtschaftlichen
Verhältnisse des Kostenschuldners
aus Billigkeitsgründen geboten er-
scheint.  

§ 7
Inkrafttreten/Außerkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tag
nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung im Chemnitzer Amtsblatt
in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Feuer-
wehrgebührensatzung der Stadt
Chemnitz, beschlossen am
09.11.2005, ausgefertigt am
15.11.2005, in der vom
07.12.2006 an geltenden Fas-
sung, öffentlich bekannt gemacht
im Chemnitzer Amtsblatt Nr.
49/06 vom 06.12.2006, außer
Kraft.

Chemnitz, den 12. Juli 2021

Sven Schulze //
Oberbürgermeister

Satzung über die Erhebung von Kostenersatz für Leistungen der 
Feuerwehr der Stadt Chemnitz (Feuerwehrkostensatzung – FwKS)

Anlage zur Feuerwehrkostensatzung

Kostenverzeichnis für Leistungen der Feuerwehr
I Kostensatz Personal 0,78 €/Minute

II Kostensätze für den Einsatz von Fahrzeugen

Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 
Löschfahrzeug 3,33 €/Minute

Tanklöschfahrzeug 2,94 €/Minute

Drehleiter 3,21 €/Minute

Hubrettungsbühne 2,37 €/Minute

Wechselladerfahrzeug 4,22 €/Minute

Mannschaftstransportwagen 3,09 €/Minute

Feuerwehrkran 2,37 €/Minute

Rüstwagen 4,37 €/Minute

Führungsfahrzeug 2,69 €/Minute
(Einsatzleitwagen, Kommandowagen)

III Kostensatz Vorbeugender Brandschutz

1. Personalkosten gem. Punkt 1 für die Leistung vor Ort
0,78 €/Minute

2. 50 v. H der Personalkosten für die Vor- und Nachbereitung
0,39 €/Minute

3. Pauschale für die Hin- und Rückfahrzeiten 65,00 €
(Die Pauschale beinhaltet die Personal- und Fahrzeugkosten für Hin- und Rückfahrt)
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Auf Grund von § 4 Sächsische Ge-
meindeordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 9. März 2018
(SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 16. De-
zember 2020 (SächsGVBl. S. 722)
geändert worden ist, und der Verord-
nung des Sächsischen Staatsminis-
teriums des Innern über die Form
kommunaler Bekanntmachungen
(KomBekVO) vom 17.12.2015
(SächsGVBl. 2015 Nr. 16, S. 693)
hat der Stadtrat der Stadt Chemnitz
am 05.05.2021 mit Beschluss-Nr.
B-109/2021 folgende Satzung be-
schlossen:

§ 1
Geltungsbereich

Diese Satzung regelt öffentliche
Bekanntmachungen sowie orts-
übliche Bekanntmachungen und
ortsübliche Bekanntgaben der Stadt
Chemnitz. Öffentliche Bekanntma-
chungen sind:
1. die Verkündung von Rechtsver-

ordnungen,
2. die öffentliche Bekanntma-

chung von Satzungen und
3. sonstige vorgeschriebene öffent-

liche Bekanntmachungen und
öffentliche Bekanntgaben.

§ 2
Öffentliche Bekanntmachungen

(1) Öffentliche Bekanntmachungen
der Stadt Chemnitz erfolgen durch
eine elektronische Ausgabe des
Amtsblattes der Stadt Chemnitz auf
der Internetseite der Stadt Chem-
nitz (www.chemnitz.de/amtsblatt).
Soweit besondere bundes- und lan-
desrechtliche Vorschriften eine an-
dere als die elektronische Bekannt-
machungsform vorschreiben, er-
folgt die Bekanntmachung durch
Abdruck in einem papiergebunde-

nen Amtsblatt.
(2) Öffentliche Bekanntmachungen
haben mit vollem Wortlaut zu erfol-
gen. Sofern eine Rechtsverordnung
oder Satzung genehmigungspflich-
tig ist oder genehmigungspflichtige
Teile enthält, muss auch die Tatsa-
che der Genehmigung unter An-
gabe der Genehmigungsbehörde
und des Datums der Genehmigung
bekannt gemacht werden.

§ 3
Ersatzbekanntmachung

(1) Sind Pläne oder zeichnerische
Darstellungen, insbesondere Kar-
ten, Bestandteile einer Rechtsver-
ordnung oder Satzung, können sie
dadurch öffentlich bekannt ge-
macht werden, dass
1. ihr wesentlicher Inhalt in der

Rechtsverordnung oder Satzung
umschrieben wird,

2. sie an einer in der jeweiligen
Bekanntmachung anzugeben-
den Verwaltungsstelle zur kos-
tenlosen Einsicht durch jeder-
mann während der Sprechzei-
ten, mindestens aber wöchent-
lich 20 Stunden, für die Dauer
von mindestens zwei Wochen
niedergelegt werden und

3. hierauf bei der Bekanntma-
chung der Rechtsverordnung
oder Satzung hingewiesen wird.

(2) Absatz 1 gilt für sonstige öffent-
liche Bekanntmachungen entspre-
chend.

§ 4
Ortsübliche Bekanntmachung und

ortsübliche Bekanntgabe
Die durch Rechtsvorschrift vorge-
schriebene ortsübliche Bekanntma-
chung oder ortsübliche Bekannt-
gabe erfolgt durch die elektronische
Ausgabe des Amtsblattes der Stadt

Chemnitz auf der Internetseite der
Stadt Chemnitz (www.chemnitz.de/
amtsblatt). Soweit besondere bun-
des- und landesrechtliche Vor-
schriften eine andere als die
elektronische Bekanntmachungs-
form vorschreiben, erfolgt die Be-
kanntmachung durch Abdruck in
einem papiergebundenen Amts-
blatt. Dies betrifft insbesondere die
Bekanntmachungen nach § 3 Ab-
satz 2 Satz 2 und Absatz 3 BauGB.

§ 5
Sitzungen des Stadtrates 

und seiner Gremien
(1) Tagesordnung, Zeit und Ort der
öffentlichen Sitzungen des Stadtra-
tes, seiner Ausschüsse und Beiräte
sowie der Ortschaftsräte werden in
der elektronischen Ausgabe des
Amtsblattes der Stadt Chemnitz be-
kannt gegeben.
(2) In Eilfällen gemäß der Sächsi-
schen Gemeindeordnung erfolgt die
Bekanntgabe spätestens am Tage
der Sitzung im Bürgerinfoportal des
Ratsinformationssystems der Stadt
Chemnitz unter www.chemnitz.de/
stadtrat.
(3) § 6 dieser Satzung ist nicht an-
wendbar.

§ 6
Notbekanntmachung

Erscheint eine rechtzeitige öffentli-
che Bekanntmachung oder ortsüb-
liche Bekanntmachung/Bekannt-
gabe in der vorgeschriebenen Form
nicht möglich, kann die öffentliche
Bekanntmachung bzw. die ortsübli-
che Bekanntmachung/Bekanntgabe
in anderer geeigneter Weise durch-
geführt werden. Die Bekanntma-
chung bzw. ortsübliche Bekannt-
gabe ist unverzüglich nach Wegfall
des Hindernisses in der vorge-

schriebenen Form zu wiederholen,
wenn sie nicht durch Zeitablauf ge-
genstandslos geworden ist.

§ 7
Vollzug der Bekanntmachung

(1) Die öffentliche Bekanntma-
chung ist mit Ablauf des Tages, an
dem das elektronische Amtsblatt
der Stadt Chemnitz auf der Inter-
netseite der Stadt Chemnitz verfüg-
bar ist, vollzogen. Eine Ersatz-
bekanntmachung ist mit Ablauf der
Niederlegungsfrist nach § 3 dieser
Satzung vollzogen. Eine Notbe-
kanntmachung ist mit ihrer Durch-
führung nach § 6 der Satzung
vollzogen. Soweit besondere bun-
des- oder landesrechtliche Vor-
schriften eine andere als die
elektronische Bekanntmachungs-
form vorschreiben, ist die Bekannt-
machung mit Ablauf des Tages der
Veröffentlichung des papiergebun-
denen Amtsblatts vollzogen.
(2) Der Vollzug der Bekanntmachung
ist in den Akten nachzuweisen.

§ 8
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach
ihrer öffentlichen Bekanntmachung
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Sat-
zung der Stadt Chemnitz über die
Form der öffentlichen Bekanntma-
chung und der ortsüblichen Be-
kanntgabe (Bekanntmachungssat-
zung) vom 09.09.1998, zuletzt ge-
ändert durch die am 01.08.2014
in Kraft getretene 1. Satzung zur
Änderung der Satzung der Stadt
Chemnitz über die Form der öffent-
lichen Bekanntmachung und der
ortsüblichen Bekanntgabe vom
21.07.2014, außer Kraft.

Sven Schulze // Oberbürgermeister

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemein-
deordnung für den Freistaat Sachsen
(SächsGemO)

Zur öffentlichen Bekanntmachung
der Satzung der Stadt Chemnitz über
die Form der öffentlichen Bekannt-
machung und der ortsüblichen Be-
kanntgabe (Bekanntmachungssat-
zung) wird folgender Hinweis gege-
ben:

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO
gelten Satzungen, die unter Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften zustande gekommen sind,
ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung
als von Anfang an gültig zustande ge-
kommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung

nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlich-

keit der Sitzungen, die Genehmi-
gung oder die Bekanntmachung
der Satzung verletzt worden sind,

3. der Bürgermeister dem Be-
schluss nach § 52 Abs. 2 wegen
Gesetzwidrigkeit widersprochen
hat,

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz
1 SächsGemO genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde
den Beschluss beanstandet hat
oder
b) die Verletzung der Verfahrens-
oder Formvorschrift gegenüber
der Gemeinde unter Bezeichnung
des Sachverhaltes, der die Verlet-
zung begründen soll, schriftlich
geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3
oder 4 geltend gemacht worden, so
kann auch nach Ablauf der in 
§ 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO ge-
nannten Frist jedermann diese Ver-
letzung geltend machen.
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